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Brühlschule aktuell - der mitt lere Bildungsabschluss in Sonnenbühl 
♦ Infonachmittag an der Brühlschule Genkingen

16. t 
.'%�i.J 

am 19. Februar 2019 von 12.30 - 15.00 Uhr 
mit gemeinsamem Mittagessen 

Brühlschule Genki�en 

Sonnenbühl 

Infonachmittag für alle Eltern und Schüler der Klassen 4 aller Sonnenbühler Grundschulen und der 
Grundschulen in den benachbarten Gemeinden. 

Zu unserem Infonachmittag an der Brühlschule möchten wir ganz herzlich einladen. 

Wann: Dienstag, 19. Februar 2019 um 12:30 Uhr bis 15.00 Uhr 
Start mit gemeinsamem Mittagessen in der Mensa um 12.30 Uhr. Anmeldung zum Essen bitte bis 
15. Februar 2019 im Sekretariat oder per E-Mail. Für Schüler und Eltern, die nicht am Mittagessen 
teilnehmen möchten, beginnt der Infonachmittag um 13.00 Uhr in der Aula.

Was: Weiter geht es dann für die Viertklässler mit einer Schulhausrallye bei der alle Fach- und Klassen-
räume der Brühlschule erkundet werden. Schüler und Lehrer gestalten diesen Nachmittag. 

Eltern: Eltern erhalten an diesem Nachmittag vielfältige Informationen zur Schule, zum Ganztagesangebot, 
zu den neuen Fächern des Bildungsplans und zum 10. Schuljahr. 

Anmeldung: Die Anmeldung der Fünftklässler für das Schuljahr 2019/2020 ist an folgenden Terminen 
möglich: Montag, 11. März 2019 und Dienstag, 12. März 2019 jeweils von 08.00 - 12.00 Uhr und 
von 13.00 - 15.00 Uhr. 

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. 

S. Merkh und Lehrerteam der Brühlschule
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Notrufnummern...
Polizei
Notruf  110
Polizeiposten Alb, Engstingen 07129/932660
Polizei Pfullingen (nach Dienstschluss) 07121/9918-0

Feuer- und Ölalarm
Feueralarm, Notarzt, Rettungsdienst  112
Rathaus Undingen  925-0
Feuerwehrkommandant
Thomas Erkner  445

Abteilungskommandanten:
Erpfingen, Timo Bez  0160/98235726
Genkingen, Michael Saur   9293913
Undingen, Michael Schäfer  9208244
Willmandingen, Thomas Erkner   445

Rohrbruch:
Bauhof  0175/3285396

Ortschaftsverwaltungen
Erpfingen  925930
Genkingen  925940
Undingen  925-12
Willmandingen  925950

Ortsvorsteher (privat)
Erpfingen, Willi Herrmann  3535
Genkingen, Erwin Herrmann  3136
Undingen, Michael Dieth  30386
Willmandingen, Heinz Hammermeister 3900

Krankenwagen
DRK Rettungsdienst, Notarztdienst 
DRK-Krankentransport Reutlingen  07121/19222
DRK-Bereitschaftsleitung 
Melina Reiff 0176/72195967 
Andreas Hailfinger 3803346
Kreiskrankenhaus Reutlingen  07121/200-0
Kreiskrankenhaus Münsingen  07381/1810

Pfarrämter
Ev. Pfarramt Erpfingen Fax: 927323 636
Ev. Pfarramt Genkingen Fax: 927231 618
Ev. Pfarramt Undingen Fax: 927730 30360
Ev. Pfarramt Willmandingen Fax: 1810 744
Kath. Pfarramt Engstingen Fax: 07129/932705 07129/932704

Telefonseelsorge  0800/1110111
Bestattungsdienst Weible 07121/78048

Restmüll:

Bio-Müll:

Gelber Sack:

Papier/Pappe:

Abfalltermine in Sonnenbühl

Zentrale Notdienste
Rettungsdienst: 112
Allgemeiner Notdienst: 116117
Kinderärztlicher  
Notfalldienst: 0180 6071211
Augenärztlicher  
Notfalldienst: 0180 1929348
HNO-ärztlicher  
Notfalldienst: 0180 6070711

Adressen und Öffnungszeiten der Notfallpraxen:
Notfallpraxis Reutlingen, Klinikum am Steinenberg
Steinenbergstraße 31, 72764 Reutlingen
Öffnungszeiten: Freitag, 18:00 bis 22:00 Uhr
Samstag, Sonntag und Feiertag 8:00 bis 22:00 Uhr

Notfallpraxis Kinder Reutlingen, Klinikum am Steinenberg
Steinenbergstraße 31, 72764 Reutlingen
Öffnungszeiten: Samstag, Sonntag und Feiertag  
9:00 bis 13:00 Uhr und 15:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Apotheken-Notdienst-Finder
Tel. 0800/0022833 gebührenfrei

Zahnärztlicher Notfalldienst
unter der Rufnummer 0 18 05/9 11-6 40 zu erfragen.

Nachbarschaftshilfe
Einsatzleitung:
Claudia Bunke, Tel. 3 03 62

Sozialstation Südwest der Bruderhaus Diakonie
Telefon 0 71 21/27 84 92

Freundeskreis Magdalena-Hospiz e. V.
Ambulanter Hospizdienst Reutlinger Alb
Tel. 0170/59 25 146

Sozialstation Servicehaus Sonnenhalde
Engstingen, Tel. 0 71 29/93 79-0

Herausgeber: 
Gemeinde Sonnenbühl. 
Verantwortlich für den amtlichen Inhalt, einschließlich der Veröffentli-
chung  der Gemeindeverwaltung: der Bürgermeister oder sein Vertreter 
im Amt.

Für den übrigen Inhalt: Fink GmbH, Druck und Verlag, Postfach 7140, 
72784 Pfullingen, (Sandwiesenstr. 17), Tel. 07121/9793-0, Fax 9793-993

Inhalt
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•   Ortsteil Erpfingen  14
•   Ortsteil Genkingen  15
•   Ortsteil Undingen  18
•   Ortsteil Willmandingen 19
•   Neues aus der Nachbarschaft 20
•  Interessantes zum Schluss 21

Restmüll:
Dienstag, 19.02.2019

Bio-Müll:
Dienstag, 19.02.2019

Gelber Sack:
Freitag, 22.02.2019

Papier/Pappe:
Bezirk Genkingen, Undingen, Willmandingen: 
Dienstag, 26.02.2019
Bezirk Erpfingen: Dienstag, 12.02.2019
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Danke
Bürgerentscheid zur unechten Teilortswahl am 3. Februar 2019
Danke für die gute Wahlbeteiligung und das eindeutige Votum

Beim ersten Bürgerentscheid in Sonnenbühl am vergangenen Sonntag wurde 
das erforderliche Quorum dank einer guten Wahlbeteiligung von 39,4 % deutlich 
erreicht.

Für einen Bürgerentscheid stellt dies eine vergleichsweise gute Wahlbeteiligung 
dar. Ich danke allen Wählerinnen und Wählern für das eindeutige Votum und das 
demokratische Signal das dadurch von Sonnenbühl ausgeht.

Von den insgesamt 2.324 abgegebenen gültigen Stimmen entfielen 1.455 Stim-
men (62,6 %) auf „Ja“ und damit für die Beibehaltung der unechten Teilortswahl. 
869 Stimmen (37,4 %) sprachen sich für „Nein“ aus und damit für die Abschaffung 
der unechten Teilortswahl. Da die Anzahl der „Ja-Stimmen“ die deutliche Mehr-
heit darstellt und mit 24,6 % der Stimmberechtigten das erforderliche Quorum 
erfüllt, wird bei den Kommunalwahlen am 26. Mai 2019 nach dem bisherigen 
System der unechten Teilortswahl gewählt.

Dank an alle Wahlhelferinnen und Wahlhelfer

Allen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern sowie der Wahlleiterin und ihrem Team 
sage ich ganz herzlichen Dank für den Einsatz beim Bürgerentscheid!
Dank Ihrer engagierten Mitarbeit konnte die Abstimmung reibungslos abgewickelt 
werden.

Ohne Ihre tatkräftige Unterstützung wäre die Durchführung einer solchen Ab-
stimmung nicht möglich.

Das Abstimmungsergebnis kann auch auf der Internetseite der Gemeinde Son-
nenbühl (www.sonnenbuehl.de) abgerufen werden.

Uwe Morgenstern
Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses



Amtsblatt der Gemeinde Sonnenbühl  Freitag, 8. Februar 2019, Nummer 64

„Mit Paulus glauben“ – Zugänge zum Philipperbrief 
 

Die Kirchengemeinden in Sonnenbühl laden  
ins Evang. Gemeindehaus nach Genkingen (neben der Kirche) ein: 

 

 
 

Montag, 11. Februar 2019, 19.30 Uhr 
„Mit Gewinn“ – Philipper 1,1-26 
mit Pfarrer Hansjörg Eberhardt  

und dem Kirchenchor Erpfingen 
 

Dienstag, 12. Februar 2019, 19.30 Uhr 
„Mit größter Ehre“ – Philipper 1,27-2,11 

mit Pfarrer Normann Grauer  
und dem Kirchenchor Genkingen 

 

Donnerstag, 21. Februar 2019, 19.30 Uhr 
„Mit neuen Werten“ (Philipper 3,1-16) 

mit Diakon Steffen Tröster  
und dem popCHORn Genkingen 

 

Freitag, 22. Februar 2019, 19.30 Uhr 
„Mit Hoffnung, Freude und allem Nötigen“ (Phil. 4,4-23) 

mit Vikar Jonathan Pfander  
und dem Posaunenchor Genkingen 

 
Wer sich schon einstimmen möchte, kann dies auf der Homepage www.evkirche-genkingen.de 
tun. Dort findet sich auf der Eröffnungsseite eine pdf-Datei Meine Woche mit der Bibel - Der 
Philipperbrief , die die Themen und Texte der Bibelwoche erschließt. 
 

Weitere Informationen beim Evang. Pfarramt Genkingen (07128/618) 
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3. Sonnenbühler Ausbildungs-
messe – ein voller Erfolg!

Am Donnerstag, den 31. Januar 2019, fand die 3. Son-
nenbühler Ausbildungsmesse in der Brühlhalle Gen-
kingen statt, zahlreiche Schülerinnen und Schüler der 
Brühlschule und deren Eltern nutzten die Möglichkeit, 
um sich über die vielfältigen beruflichen Angebote 
und Möglichkeiten nach dem Schlussabschluss zu 
informieren. 
Rektorin Merk und Bürgermeister Morgenstern freu-
ten sich, 21 Ausbildungsbetriebe und Ausbildungs-
einrichtungen aus der Region begrüßen zu können. 
Diese standen mit vielen Informationen und Einbli-
cken in ihre Arbeit zur Verfügung und freuten sich über 
viele Fragen. 
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 Im Ortsteil Erpfingen
09.02. Emma Bez, 80 Jahre
12.02. Margarete Schweikardt, 75 Jahre 

Im Ortsteil Genkingen
13.02. Werner Herrmann, 70 Jahre 
15.02. Marianne Raasch, 85 Jahre 

Im Ortsteil Undingen
14.02. Hartmut Mössinger, 75 Jahre

Im Ortsteil Willmandingen
10.02. Manfred Schmidt, 70 Jahre 

Wir gratulieren den Jubilaren recht herzlich und wünschen 
ihnen alles Gute, vor allem Gesundheit.

 
Gemeinde Sonnenbühl
Landkreis Reutlingen

Öffentliche Bekanntmachung des Ergebnisses 
des Bürgerentscheids
1.  Hiermit wird das vom Gemeindewahlausschuss festgestellte 

Ergebnis des Bürgerentscheids am 03.02.2019 bekannt ge-
macht:

1.1 Zahl der Stimmberechtigten 5906 
 Zahl der Abstimmenden 2328 
 Zahl der ungültigen Stimmzettel 4 
 Zahl der gültigen Stimmzettel 2324 
 Zahl der gültigen Stimmen 2324 

1.2 Zur Abstimmung stand folgende Frage:
  Sind Sie dafür, dass die unechte Teilortswahl bei der Gemein-

de Sonnenbühl und damit die festgelegte Verteilung der Sitze 
im Gemeinderat auf die Wohnbezirke (Ortsteile), wie bisher, 
beibehalten wird?

1.3 Von den gültigen Stimmen entfielen auf
 Ja 1455
 Nein 869 

  Die gestellte Frage ist in dem Sinne entschieden, in dem sie 
von der Mehrheit der gültigen Stimmen beantwortet wurde, 
sofern diese Mehrheit mindestens 20 % der Stimmberech-
tigten (=1182) beträgt.

 Die Mehrheit der gültigen Stimmen entfiel auf Ja. 

  Die Zahl der gültigen Ja-Stimmen beträgt mindestens 20 % 
der Stimmberechtigten. Es ist demnach ein bindender Bür-
gerentscheid zustande gekommen.

Sonnenbühl, den 05.02.2019

Bürgermeisteramt

gez. 
Uwe Morgenstern
Bürgermeister

Wahlergebnisse

 

 

 

 

 

 

Sonnenbühler Jubilare
Es feiern Geburtstag

im Ortsteil Genkingen
17.08.2011
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Gemeinde Sonnenbühl
Landkreis Reutlingen

Öffentliche Bekanntmachung der Wahl des 
Gemeinderats und des Ortschaftsrats  
am 26. Mai 2019
1.  Am Sonntag, dem 26. Mai 2019 findet die regelmäßige 

Wahl des Gemeinderats und des Ortschaftsrats statt.
  In der Gemeinde Sonnenbühl sind dabei insgesamt 18 Ge-

meinderäte auf 5 Jahre zu wählen. Weil unechte Teilortswahl 
stattfindet sind die Gemeinderäte als Vertreter für die Wohn-
bezirke zu wählen und zwar

 

Gemeinde Sonnenbühl Landkreis Reutlingen

Öffentliche Bekanntmachung der Wahl 
des Gemeinderats und des Ortschaftsrats 
am 26. Mai 2019 
1. Am Sonntag, dem 26. Mai 2019 findet die regelmäßige Wahl des Gemeinderats und des Ortschaftsrats statt.

In der Gemeinde Sonnenbühl sind dabei insgesamt 18 Gemeinderäte auf 5 Jahre zu wählen. Weil unechte Teilortswahl 
stattfindet sind die Gemeinderäte als Vertreter für die Wohnbezirke zu wählen und zwar 

für den Wohnbezirk

Anzahl der zu 
wählenden 

Gemeinderäte

Zahl der höchs-
tens zulässigen 
Bewerber eines 
Wahlvorschlags

Erpfingen 4 4
Genkingen 5 5
Undingen 5 5
Willmandingen 4 4

In der Ortschaft Erpfingen sind dabei 7 Ortschaftsräte auf 5 Jahre zu wählen. Die Zahl der höchstens zulässigen Be-
werber für einen Wahlvorschlag beträgt 14. 

In der Ortschaft Genkingen sind dabei 7 Ortschaftsräte auf 5 Jahre zu wählen. Die Zahl der höchstens zulässigen Be-
werber für einen Wahlvorschlag beträgt 14. 

In der Ortschaft Undingen sind dabei 7 Ortschaftsräte auf 5 Jahre zu wählen. Die Zahl der höchstens zulässigen Be-
werber für einen Wahlvorschlag beträgt 14. 

In der Ortschaft Willmandingen sind dabei 7 Ortschaftsräte auf 5 Jahre zu wählen. Die Zahl der höchstens zulässigen 
Bewerber für einen Wahlvorschlag beträgt 14. 

2. Es ergeht hiermit die Aufforderung, Wahlvorschläge für diese Wahlen frühestens am Tag nach dieser Bekanntmachung
und spätestens am 28. März 2019 bis 18:00 Uhr beim Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses, Bürgermeister-
amt Sonnenbühl, Hauptstraße 2, 72820 Sonnenbühl schriftlich einzureichen.

2.1  Wahlvorschläge können von Parteien, von mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen und von nicht mitglied-
schaftlich organisierten Wählervereinigungen eingereicht werden. Für die einzelnen Wahlen sind je gesonderte Wahlvor-
schläge einzureichen. 
Eine Partei oder Wählervereinigung kann für jede Wahl nur einen Wahlvorschlag einreichen. Die Verbindung von Wahl-
vorschlägen ist nicht zulässig. 

2.2  Zulässige Zahl der Bewerber
2.2.1 Ortschaften mit nicht mehr als 3.000 Einwohnern und ohne unechte Teilortswahl 

Die Wahlvorschläge für den Ortschaftsrat dürfen (höchstens) doppelt so viele Bewerber enthalten, wie Ortschaftsräte zu 
wählen sind. 

2.2.2 Gemeinden mit unechter Teilortswahl unabhängig von der Einwohnerzahl
Ein Wahlvorschlag für den Gemeinderat darf für die Wohnbezirke, für die ein, zwei oder drei Vertreter zu wählen sind, 
jeweils einen Bewerber mehr und für die Wohnbezirke, für die mehr als drei Vertreter zu wählen sind, höchstens so viele 
Bewerber enthalten, wie Vertreter zu wählen sind.  

Ein Bewerber darf sich für dieselbe Wahl nicht in mehrere Wahlvorschläge aufnehmen lassen. 

2.3 Parteien und mitgliedschaftlich organisierte Wählervereinigungen müssen ihre Bewerber, in einer Versammlung der 
im Zeitpunkt ihres Zusammentritts wahlberechtigten Mitglieder im Wahlgebiet oder der von diesen aus ihrer Mitte gewähl-
ten Vertreter ab 20. August 2018, in geheimer Abstimmung nach dem in der Satzung vorgesehenen Verfahren wählen und 
in gleicher Weise deren Reihenfolge auf dem Wahlvorschlag festlegen. 

Nicht mitgliedschaftlich organisierte Wählervereinigungen müssen ihre Bewerber, in einer Versammlung der im Zeit-
punkt ihres Zusammentritts wahlberechtigten Anhänger der Wählervereinigung im Wahlgebiet ab 20. August 2018, in ge-
heimer Abstimmung mit der Mehrheit der anwesenden Anhänger wählen und in gleicher Weise deren Reihenfolge auf dem 
Wahlvorschlag festlegen. 
Wahlgebiet ist bei der Wahl des Gemeinderats die Gemeinde, bei der Wahl des Ortschaftsrats die jeweilige Ortschaft. 
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  In der Ortschaft Erpfingen sind dabei 7 Ortschaftsräte auf 
5 Jahre zu wählen. Die Zahl der höchstens zulässigen Be-
werber für einen Wahlvorschlag beträgt 14.

  In der Ortschaft Genkingen sind dabei 7 Ortschaftsräte auf 
5 Jahre zu wählen. Die Zahl der höchstens zulässigen Be-
werber für einen Wahlvorschlag beträgt 14.

  In der Ortschaft Undingen sind dabei 7 Ortschaftsräte auf 
5 Jahre zu wählen. Die Zahl der höchstens zulässigen Be-
werber für einen Wahlvorschlag beträgt 14.

  In der Ortschaft Willmandingen sind dabei 7 Ortschaftsräte 
auf 5 Jahre zu wählen. Die Zahl der höchstens zulässigen 
Bewerber für einen Wahlvorschlag beträgt 14.

2.  Es ergeht hiermit die Aufforderung, Wahlvorschläge für die-
se Wahlen frühestens am Tag nach dieser Bekanntmachung 
und spätestens am 28. März 2019 bis 18:00 Uhr beim Vor-
sitzenden des Gemeindewahlausschusses, Bürgermeis-
teramt Sonnenbühl, Hauptstraße 2, 72820 Sonnenbühl 
schriftlich einzureichen.

2.1  Wahlvorschläge können von Parteien, von mitgliedschaft-
lich organisierten Wählervereinigungen und von nicht mit-
gliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen einge-
reicht werden. Für die einzelnen Wahlen sind je gesonderte 
Wahlvorschläge einzureichen.

  Eine Partei oder Wählervereinigung kann für jede Wahl nur 
einen Wahlvorschlag einreichen. Die Verbindung von Wahl-
vorschlägen ist nicht zulässig.

2.2 Zulässige Zahl der Bewerber

2.2.1  Ortschaften mit nicht mehr als 3.000 Einwohnern und ohne 
unechte Teilortswahl

  Die Wahlvorschläge für den Ortschaftsrat dürfen (höchs-
tens) doppelt so viele Bewerber enthalten, wie Ortschafts-
räte zu wählen sind.

2.2.2  Gemeinden mit unechter Teilortswahl unabhängig von der 
Einwohnerzahl

  Ein Wahlvorschlag für den Gemeinderat darf für die Wohn-
bezirke, für die ein, zwei oder drei Vertreter zu wählen sind, 
jeweils einen Bewerber mehr und für die Wohnbezirke, für 
die mehr als drei Vertreter zu wählen sind, höchstens so viele 
Bewerber enthalten, wie Vertreter zu wählen sind. 

  Ein Bewerber darf sich für dieselbe Wahl nicht in mehrere 
Wahlvorschläge aufnehmen lassen.

2.3  Parteien und mitgliedschaftlich organisierte Wählerver-
einigungen müssen ihre Bewerber, in einer Versammlung 
der im Zeitpunkt ihres Zusammentritts wahlberechtigten 
Mitglieder im Wahlgebiet oder der von diesen aus ihrer 
Mitte gewählten Vertreter ab 20. August 2018, in geheimer 
Abstimmung nach dem in der Satzung vorgesehenen Ver-

fahren wählen und in gleicher Weise deren Reihenfolge auf 
dem Wahlvorschlag festlegen.

  Nicht mitgliedschaftlich organisierte Wählervereinigun-
gen müssen ihre Bewerber, in einer Versammlung der im 
Zeitpunkt ihres Zusammentritts wahlberechtigten Anhänger 
der Wählervereinigung im Wahlgebiet ab 20. August 2018, 
in geheimer Abstimmung mit der Mehrheit der anwesenden 
Anhänger wählen und in gleicher Weise deren Reihenfolge 
auf dem Wahlvorschlag festlegen.

  Wahlgebiet ist bei der Wahl des Gemeinderats die Gemein-
de, bei der Wahl des Ortschaftsrats die jeweilige Ortschaft.

  Hat eine Partei oder mitgliedschaftlich organisierte Wähler-
vereinigung in einer Ortschaft nicht mindestens drei wahl-
berechtigte Mitglieder, kann sie die Bewerber für die Wahl 
des Ortschaftsrats dieser Ortschaft in einer Versammlung 
der zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts wahlberechtigten 
Mitglieder oder Vertreter in der Gemeinde wählen. Bei nicht 
mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen ist 
eine Feststellung, dass die Zahl der wahlberechtigten An-
hänger dieser Wählervereinigung zur Bildung einer Aufstel-
lungsversammlung auf der Ortschaftsebene nicht ausreicht, 
erst möglich, wenn die einberufene Versammlung der wahl-
berechtigten Anhänger auf Ortschaftsebene abgebrochen 
werden muss, weil weniger als drei wahlberechtigte Perso-
nen erschienen sind; erst dann kann das Bewerberaufstel-
lungsverfahren auf Gemeindeebene eingeleitet werden.

2.3.1  Bewerber in Wahlvorschlägen, die von mehreren Wahlvor-
schlagsträgern (vgl. 2.1) getragen werden (sog. gemein-
same Wahlvorschläge), können in getrennten Versamm-
lungen der beteiligten Parteien und Wählervereinigungen 
oder in einer gemeinsamen Versammlung gewählt werden. 
Die Hinweise für Parteien bzw. Wählervereinigungen gelten 
entsprechend.

2.4  Wählbar in den Gemeinderat ist, wer am Wahltag Bürger 
der Gemeinde ist und das 18. Lebensjahr vollendet hat. Die 
Bewerber bei unechter Teilortswahl müssen zum Zeitpunkt 
der Zulassung der Wahlvorschläge und am Tag der Wahl in 
dem Wohnbezirk wohnen, für den sie sich aufstellen lassen. 
Wählbar in den Ortschaftsrat ist, wer am Wahltag Bürger 
der Gemeinde ist, das 18. Lebensjahr vollendet hat und zum 
Zeitpunkt der Zulassung der Wahlvorschläge und am Wahl-
tag in der Ortschaft wohnt (Hauptwohnung).

 Nicht wählbar sind Bürger,
 •  die infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutsch-

land das Wahlrecht oder Stimmrecht nicht besitzen;
 •  für die zur Besorgung aller ihrer Angelegenheiten ein Be-

treuer nicht nur durch einstweilige Anordnung bestellt ist; 
dies gilt auch, wenn der Aufgabenkreis des Betreuers die 
in § 1896 Abs. 4 und § 1905 des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches bezeichneten Angelegenheiten nicht erfasst; 

 •  die infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutsch-
land die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung 
öffentlicher Ämter nicht besitzen;

 •  Unionsbürger (Staatsangehörige eines anderen Mitglied-
staates der Europäischen Union) sind außerdem nicht 
wählbar, wenn sie infolge einer zivilrechtlichen Einzelfal-
lentscheidung oder einer strafrechtlichen Entscheidung 
des Mitgliedstaates, dessen Staatsangehörige sie sind, 
die Wählbarkeit nicht besitzen.

2.5 Ein Wahlvorschlag muss enthalten
 •  den Namen der einreichenden Partei oder Wählervereini-

gung und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, 
auch diese. Wenn die einreichende Wählervereinigung kei-
nen Namen führt, muss der Wahlvorschlag ein Kennwort 
enthalten;

 •  Familiennamen, Vornamen, Beruf oder Stand, Tag der Ge-
burt und Anschrift (Hauptwohnung) der Bewerber; bei un-
echter Teilortswahl ist in den Fällen, in denen der Bewerber 
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mehrere Wohnungen in der Gemeinde hat, die Anschrift in 
dem Wohnbezirk anzugeben, für den der Bewerber aufge-
stellt wurde;

 •  bei Unionsbürgern muss ferner die Staatsangehörigkeit 
angegeben werden.

  Die Bewerber müssen in erkennbarer Reihenfolge - bei un-
echter Teilortswahl nach Wohnbezirken getrennt - aufge-
führt sein. Jeder Bewerber darf nur einmal aufgeführt sein. 
Für keinen Bewerber dürfen Stimmenzahlen vorgeschlagen 
werden.

2.6  Wahlvorschläge von Parteien und von mitgliedschaftlich 
organisierten Wählervereinigungen müssen von dem für das 
Wahlgebiet zuständigen Vorstand oder sonst Vertretungsbe-
rechtigten persönlich und handschriftlich unterzeichnet 
sein. Besteht der Vorstand oder sonst Vertretungsberech-
tigte aus mehr als drei Mitgliedern, genügt die Unterschrift 
von drei Mitgliedern, darunter die des Vorsitzenden oder 
seines Stellvertreters.

2.7  Wahlvorschläge von nicht mitgliedschaftlich organisierten 
Wählervereinigungen sind von den drei Unterzeichnern der 
Niederschrift über die Bewerberaufstellung (Versammlungs-
leiter und zwei Teilnehmer - vgl. 2.10) persönlich und hand-
schriftlich zu unterzeichnen.

2.8  Gemeinsame Wahlvorschläge von Parteien und Wäh-
lervereinigungen sind von den jeweils zuständigen Vertre-
tungsberechtigten jeder der beteiligten Gruppierungen nach 
den für diese geltenden Vorschriften zu unterzeichnen (vgl. 
2.6 und 2.7, § 14 Abs. 2 Satz 4 und 5 Kommunalwahlord-
nung - KomWO -).

2.9  Die Wahlvorschläge müssen außerdem unterzeichnet sein 

 für die Wahl des Gemeinderats von 20 Personen

 für die Wahl des Ortschaftsrats der Ortschaft(en)

 

Hat eine Partei oder mitgliedschaftlich organisierte Wählervereinigung in einer Ortschaft nicht mindestens drei wahlbe-
rechtigte Mitglieder, kann sie die Bewerber für die Wahl des Ortschaftsrats dieser Ortschaft in einer Versammlung der zum 
Zeitpunkt ihres Zusammentritts wahlberechtigten Mitglieder oder Vertreter in der Gemeinde wählen. Bei nicht mitglied-
schaftlich organisierten Wählervereinigungen ist eine Feststellung, dass die Zahl der wahlberechtigten Anhänger dieser 
Wählervereinigung zur Bildung einer Aufstellungsversammlung auf der Ortschaftsebene nicht ausreicht, erst möglich, 
wenn die einberufene Versammlung der wahlberechtigten Anhänger auf Ortschaftsebene abgebrochen werden muss, weil 
weniger als drei wahlberechtigte Personen erschienen sind; erst dann kann das Bewerberaufstellungsverfahren auf Ge-
meindeebene eingeleitet werden. 

2.3.1 Bewerber in Wahlvorschlägen, die von mehreren Wahlvorschlagsträgern (vgl. 2.1) getragen werden (sog. gemeinsame 
Wahlvorschläge), können in getrennten Versammlungen der beteiligten Parteien und Wählervereinigungen oder in einer 
gemeinsamen Versammlung gewählt werden. Die Hinweise für Parteien bzw. Wählervereinigungen gelten entsprechend. 

2.4 Wählbar in den Gemeinderat ist, wer am Wahltag Bürger der Gemeinde ist und das 18. Lebensjahr vollendet hat. Die 
Bewerber bei unechter Teilortswahl müssen zum Zeitpunkt der Zulassung der Wahlvorschläge und am Tag der Wahl in 
dem Wohnbezirk wohnen, für den sie sich aufstellen lassen. Wählbar in den Ortschaftsrat ist, wer am Wahltag Bürger 
der Gemeinde ist, das 18. Lebensjahr vollendet hat und zum Zeitpunkt der Zulassung der Wahlvorschläge und am Wahltag 
in der Ortschaft wohnt (Hauptwohnung). 

Nicht wählbar sind Bürger,
● die infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutschland das Wahlrecht oder Stimmrecht nicht besitzen;
● für die zur Besorgung aller ihrer Angelegenheiten ein Betreuer nicht nur durch einstweilige Anordnung bestellt ist; dies

gilt auch, wenn der Aufgabenkreis des Betreuers die in § 1896 Abs. 4 und § 1905 des Bürgerlichen Gesetzbuches
bezeichneten Angelegenheiten nicht erfasst;

● die infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutschland die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öf-
fentlicher Ämter nicht besitzen;

● Unionsbürger (Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union) sind außerdem nicht wähl-
bar, wenn sie infolge einer zivilrechtlichen Einzelfallentscheidung oder einer strafrechtlichen Entscheidung des Mit-
gliedstaates, dessen Staatsangehörige sie sind, die Wählbarkeit nicht besitzen.

2.5  Ein Wahlvorschlag muss enthalten
● den Namen der einreichenden Partei oder Wählervereinigung und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch

diese. Wenn die einreichende Wählervereinigung keinen Namen führt, muss der Wahlvorschlag ein Kennwort enthal-
ten;

● Familiennamen, Vornamen, Beruf oder Stand, Tag der Geburt und Anschrift (Hauptwohnung) der Bewerber; bei un-
echter Teilortswahl ist in den Fällen, in denen der Bewerber mehrere Wohnungen in der Gemeinde hat, die Anschrift
in dem Wohnbezirk anzugeben, für den der Bewerber aufgestellt wurde;

● bei Unionsbürgern muss ferner die Staatsangehörigkeit angegeben werden.

Die Bewerber müssen in erkennbarer Reihenfolge - bei unechter Teilortswahl nach Wohnbezirken getrennt - aufgeführt 
sein. Jeder Bewerber darf nur einmal aufgeführt sein. Für keinen Bewerber dürfen Stimmenzahlen vorgeschlagen werden. 

2.6  Wahlvorschläge von Parteien und von mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen müssen von dem für das 
Wahlgebiet zuständigen Vorstand oder sonst Vertretungsberechtigten persönlich und handschriftlich unterzeichnet
sein. Besteht der Vorstand oder sonst Vertretungsberechtigte aus mehr als drei Mitgliedern, genügt die Unterschrift von 
drei Mitgliedern, darunter die des Vorsitzenden oder seines Stellvertreters. 

2.7 Wahlvorschläge von nicht mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen sind von den drei Unterzeichnern der 
Niederschrift über die Bewerberaufstellung (Versammlungsleiter und zwei Teilnehmer - vgl. 2.10) persönlich und hand-
schriftlich zu unterzeichnen. 

2.8 Gemeinsame Wahlvorschläge von Parteien und Wählervereinigungen sind von den jeweils zuständigen Vertretungsbe-
rechtigten jeder der beteiligten Gruppierungen nach den für diese geltenden Vorschriften zu unterzeichnen (vgl. 2.6 und 
2.7, § 14 Abs. 2 Satz 4 und 5 Kommunalwahlordnung - KomWO -).

2.9  Die Wahlvorschläge müssen außerdem unterzeichnet sein 

für die Wahl des Gemeinderats von 20 Personen 

für die Wahl des Ortschaftsrats der Ortschaft(en)

Erpfingen von

Personenzahl

10

Genkingen von 10

Undingen von 10

Willmandingen von 10

Personen, die im Zeitpunkt der Unterzeichnung wahlberechtigt sind (Unterstützungsunterschriften). 

Dieses Unterschriftenerfordernis gilt nicht für Wahlvorschläge 
● von Parteien, die im Landtag oder bisher schon in dem zu wählenden Organ vertreten sind;
● von mitgliedschaftlich und nicht mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen, die bisher schon in dem zu

wählenden Organ vertreten sind, wenn der Wahlvorschlag von der Mehrheit der für diese Wählervereinigung Gewähl-
ten unterschrieben ist, die dem Organ zum Zeitpunkt der Einreichung des Wahlvorschlags noch angehören.

 
  Personen, die im Zeitpunkt der Unterzeichnung wahlberech-

tigt sind (Unterstützungsunterschriften).

  Dieses Unterschriftenerfordernis gilt nicht für Wahlvor-
schläge

 •  von Parteien, die im Landtag oder bisher schon in dem zu 
wählenden Organ vertreten sind;

 •  von mitgliedschaftlich und nicht mitgliedschaftlich organi-
sierten Wählervereinigungen, die bisher schon in dem zu 
wählenden Organ vertreten sind, wenn der Wahlvorschlag 
von der Mehrheit der für diese Wählervereinigung Ge-
wählten unterschrieben ist, die dem Organ zum Zeitpunkt 
der Einreichung des Wahlvorschlags noch angehören.

2.9.1  Die Unterstützungsunterschriften müssen auf amtlichen 
Formblättern einzeln erbracht werden. Die Formblätter 
werden auf Anforderung vom Vorsitzenden des Gemein-
dewahlausschusses, Bürgermeisteramt Sonnenbühl, 
Hauptstraße 2, 72820 Sonnenbühl kostenfrei geliefert. Als 
Formblätter für die Unterstützungsunterschriften dürfen nur 
die von den genannten Personen ausgegebenen amtlichen 
Vordrucke verwendet werden. Bei der Anforderung ist der 
Name und ggf. die Kurzbezeichnung der einreichenden Par-
tei oder Wählervereinigung bzw. das Kennwort der Wähler-
vereinigung anzugeben. Ferner muss die Aufstellung der 
Bewerber in einer Mitglieder-/Vertreter- oder Anhängerver-
sammlung (vgl. 2.3) bestätigt werden.

2.9.2   Die Wahlberechtigten, die den Wahlvorschlag unterstüt-
zen, müssen die Erklärung auf dem Formblatt persönlich 

und handschriftlich unterzeichnen; neben der Unterschrift 
sind Familienname, Vorname, Tag der Geburt und Anschrift 
(Hauptwohnung) des Unterzeichners sowie der Tag der Un-
terzeichnung anzugeben. Unionsbürger als Unterzeichner, 
die nach § 26 Bundesmeldegesetz von der Meldepflicht 
befreit und nicht in das Melderegister eingetragen sind, 
müssen zu dem Formblatt den Nachweis für die Wahlbe-
rechtigung durch eine Versicherung an Eides statt mit den 
Erklärungen nach § 3 Abs. 4 Satz 2 i. V. m. Abs. 3 KomWO 
erbringen. Sind die Betreffenden aufgrund der Rückkehrre-
gelung nach § 12 Abs. 1 Satz 2 Gemeindeordnung (GemO) 
wahlberechtigt, müssen sie dabei außerdem erklären, in 
welchem Zeitraum sie vor ihrem Wegzug oder vor Verlegung 
der Hauptwohnung aus der Gemeinde dort ihre Hauptwoh-
nung hatten.

2.9.3  Ein Wahlberechtigter darf nur einen Wahlvorschlag für die-
selbe Wahl unterzeichnen. Hat er mehrere Wahlvorschläge 
für eine Wahl unterzeichnet, so ist seine Unterschrift auf 
allen Wahlvorschlägen für diese Wahl ungültig.

2.9.4  Wahlvorschläge dürfen erst nach der Aufstellung der Be-
werber durch eine Mitglieder-/Vertreter- oder Anhängerver-
sammlung unterzeichnet werden. Vorher geleistete Unter-
schriften sind ungültig.

2.9.5  Die vorstehenden Ausführungen gelten entsprechend auch 
für gemeinsame Wahlvorschläge.

2.10 Dem Wahlvorschlag sind beizufügen
 •  eine Erklärung jedes vorgeschlagenen Bewerbers, dass er 

der Aufnahme in den Wahlvorschlag zugestimmt hat; die 
Zustimmungserklärung ist unwiderruflich;

 •  von einem Unionsbürger als Bewerber eine eidesstatt-
liche Versicherung über seine Staatsangehörigkeit und 
Wählbarkeit sowie auf Verlangen eine Bescheinigung der 
zuständigen Verwaltungsbehörde seines Herkunftsmit-
gliedstaates über die Wählbarkeit;

 •  Unionsbürger, die aufgrund der Rückkehrregelung in § 12 
Abs. 1 Satz 2 GemO wählbar und nach den Bestimmun-
gen des § 26 Bundesmeldegesetz von der Meldepflicht 
befreit und nicht in das Melderegister eingetragen sind, 
müssen in der o. g. eidesstattlichen Versicherung ferner 
erklären, in welchem Zeitraum sie vor ihrem Wegzug oder 
vor Verlegung der Hauptwohnung aus der Gemeinde dort 
ihre Hauptwohnung hatten;

 •  eine Ausfertigung der Niederschrift über die Aufstellung der 
Bewerber in einer Mitglieder-/Vertreter- oder Anhängerver-
sammlung (vgl. 2.3). Die Niederschrift muss Angaben über 
Ort und Zeit der Versammlung, Form der Einladung, Zahl 
der erschienenen Mitglieder oder Vertreter bzw. Anhän-
ger und das Abstimmungsergebnis enthalten; außerdem 
muss sich aus der Niederschrift ergeben, ob Einwendun-
gen gegen das Wahlergebnis erhoben und wie diese von 
der Versammlung behandelt worden sind. Der Leiter der 
Versammlung und zwei wahlberechtigte Teilnehmer haben 
die Niederschrift handschriftlich zu unterzeichnen; sie ha-
ben dabei gegenüber dem Vorsitzenden des Gemeinde-
wahlausschusses an Eides statt zu versichern, dass die 
Wahl der Bewerber und die Festlegung ihrer Reihenfolge 
in geheimer Abstimmung durchgeführt worden sind; bei 
Parteien und mitgliedschaftlich organisierten Wählerverei-
nigungen müssen sie außerdem an Eides statt versichern, 
dass dabei die Bestimmungen der Satzung der Partei bzw. 
Wählervereinigung eingehalten worden sind;

 •  die erforderliche Zahl von Unterstützungsunterschriften 
(vgl. 2.9), sofern der Wahlvorschlag von wahlberechtigten 
Personen unterzeichnet sein muss; ggf. einschließlich der 
in Nummer 2.9.2 genannten eidesstattlichen Versicherun-
gen nicht meldepflichtiger Unionsbürger als Unterzeichner;

 •  bei der Wahl des Ortschaftsrats, wenn die Bewerber einer 
Partei oder Wählervereinigung in einer Mitglieder-/Vertreter- 
oder Anhängerversammlung in der Gemeinde aufgestellt 
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worden sind (vgl. 2.3), eine von dem für das Wahlgebiet 
zuständigen Vorstand oder sonst Vertretungsberechtigten 
unterzeichnete schriftliche Bestätigung, dass die Voraus-
setzungen für dieses Verfahren vorlagen; die Bestätigung 
kann auch auf dem Wahlvorschlag selbst erfolgen.

  Der Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses gilt als 
Behörde im Sinne von § 156 Strafgesetzbuch; er ist zur 
Abnahme der Versicherungen an Eides statt zuständig. 
Der Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses kann au-
ßerdem verlangen, dass ein Unionsbürger einen gültigen 
Identitätsausweis oder Reisepass vorlegt und seine letzte 
Adresse in seinem Herkunftsmitgliedstaat angibt.

2.11  Im Wahlvorschlag sollen zwei Vertrauensleute mit Namen 
und Anschrift bezeichnet werden. Sind keine Vertrauens-
leute benannt, gelten die beiden ersten Unterzeichner des 
Wahlvorschlags als Vertrauensleute. Soweit im Kommu-
nalwahlgesetz und in der Kommunalwahlordnung nichts 
anderes bestimmt ist, sind nur die Vertrauensleute, jeder 
für sich, berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahl-
vorschlag abzugeben und Erklärungen von Wahlorganen 
entgegenzunehmen.

2.12  Vordrucke für Wahlvorschläge, Niederschriften über die 
Bewerberaufstellung, eidesstattliche Erklärungen und Zu-
stimmungserklärungen sind auf Wunsch erhältlich beim 
Bürgermeisteramt Sonnenbühl, Hauptstraße 2, 72820 
Sonnenbühl.

3.  Hinweise auf die Eintragung in das Wählerverzeichnis 
auf Antrag nach § 3 Abs. 2 und 4 KomWO.

3.1  Personen, die ihr Wahlrecht für Gemeindewahlen durch 
Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung aus der Ge-
meinde verloren haben und vor Ablauf von drei Jahren seit 
dieser Veränderung wieder in die Gemeinde zuziehen oder 
dort ihre Hauptwohnung begründen, werden, wenn sie am 
Wahltag noch nicht drei Monate wieder in der Gemeinde 
wohnen oder ihre Hauptwohnung begründet haben, nur 
auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Für 
die Wahl des Ortschaftsrats setzt dies voraus, dass die in 
Satz 1 genannten Personen am Wahltag in der Ortschaft 
ihre (Haupt-) Wohnung haben.

3.2  Personen, die ihr Wahlrecht für die Wahl des Kreistags - 
durch Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung aus dem 
Landkreis - verloren haben und vor Ablauf von drei Jahren 
seit dieser Veränderung wieder in den Landkreis zuziehen 
oder dort ihre Hauptwohnung begründen, werden, wenn 
sie am Wahltag noch nicht drei Monate wieder im Landkreis 
wohnen oder ihre Hauptwohnung begründet haben, eben-
falls nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetra-
gen. Ist die Gemeinde, in der ein Antrag auf Eintragung in 
das Wählerverzeichnis gestellt wird, nicht identisch mit der 
Gemeinde, von der aus der Wahlberechtigte seinerzeit den 
Landkreis verlassen hat oder seine Hauptwohnung verlegt 
hat, dann ist dem Antrag eine Bestätigung über den Zeit-
punkt des Wegzugs oder der Verlegung der Hauptwohnung 
aus dem Landkreis sowie über das Wahlrecht zu diesem 
Zeitpunkt beizufügen. Die Bestätigung erteilt kostenfrei die 
Gemeinde, aus der der Wahlberechtigte seinerzeit wegge-
zogen ist oder aus der er seine Hauptwohnung verlegt hat.

3.3  Wahlberechtigte Unionsbürger, die nach § 26 Bundesmel-
degesetz nicht der Meldepflicht unterliegen und nicht in das 
Melderegister eingetragen sind, werden ebenfalls nur auf 
Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Dem schrift-
lichen Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis hat 
der Unionsbürger eine Versicherung an Eides statt mit den 
Erklärungen nach § 3 Abs. 3 und 4 KomWO anzuschließen.

  Die Anträge auf Eintragung in das Wählerverzeichnis 
müssen schriftlich gestellt werden und spätestens bis 
zum Sonntag, 5. Mai 2019 (keine Verlängerung möglich) 
eingehen beim Bürgermeisteramt Sonnenbühl, Haupt-
straße 2, 72820 Sonnenbühl. 

  Vordrucke für diese Anträge und Erklärungen hält das Bür-
germeisteramt Sonnenbühl, Hauptstraße 2, 72820 Son-
nenbühl bereit.

  Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich bei der 
Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.

  Wird dem Antrag entsprochen, erhält der Betroffene eine 
Wahlbenachrichtigung, sofern er nicht gleichzeitig einen 
Wahlschein beantragt hat.

Sonnenbühl, den 05.02.2019

Bürgermeisteramt

gez. 
Uwe Morgenstern
Bürgermeister

Hecken rechtzeitig zurückschneiden
Da das Auslichten in der Vegetationszeit (01. März bis 30. Sep-
tember) nur in Ausnahmefällen erlaubt ist, fordern wir alle Grund-
stückseigentümer auf, ihre Hecken, Bäume und Sträucher jetzt 
zu überprüfen und bei Bedarf zurückzuschneiden.

Leider stellen wir immer wieder fest, dass Bäume, Äste, Hecken 
und Sträucher in den öffentlichen Verkehrsraum hineinragen und 
Fußgänger, Radfahrer oder Fahrzeuge (insbesondere Busse und 
andere größere Kraftfahrzeuge) behindern sowie Verkehrsschilder 
verdecken. Oftmals ist die Sicht für Verkehrsteilnehmer in erheb-
lichem Umfang eingeschränkt oder gar ganz verdeckt. Teilweise 
können auch Gehwege nicht mehr begangen werden, weil sie 
überwuchert sind.

Nach den gesetzlichen Bestimmungen müssen Anpflanzungen, 
Zäune und sonstige mit dem Grundstück nicht fest verbundene 
Einrichtungen jedoch so angelegt und unterhalten werden, dass 
sie die Sicherheit des Straßenverkehrs nicht beeinträchtigen. He-
cken und Sträucher im Sichtwinkel von Straßeneinmündungs- und 
Kreuzungsbereich dürfen daher auch nur so hoch sein, dass noch 
eine freie Sicht aller Verkehrsteilnehmer gewährleistet ist. Auch 
müssen Hecken und Sträucher, die Verkehrszeichen, Straßenschil-
der und Straßenlampen verdecken, zurückgeschnitten werden. 

Über dem Straßenkörper sind folgende Lichträume freizuhalten:
- 4,50 m über der gesamten Fahrbahn,
-  4,50 m über den je 1 m breiten Geländestreifen anschließend an 

die beiderseitigen Ränder der Fahrbahn,
- 2,50 m über Rad- und Fußwegen (Gehwegen).

Die Auslichtungen sind grundsätzlich so vorzunehmen, dass Teile 
der Bäume und Sträucher auch dann nicht in das o. g. Lichtraum-
profil hineinragen, wenn sie in Folge Belaubung und Fruchtbehang 
oder durch Regen und Schnee ihre Lage gegenüber dem Zeit-
punkt des Auslichtens vorhersehbar ändern.

Straßenlampen dürfen außerdem nicht eingewachsen sein, so 
dass z. B. der Gehweg nicht mehr ausgeleuchtet werden kann. 
Es wird deshalb auch gebeten, besonderes Augenmerk auf das 
Freischneiden von Straßenlampen zu legen.

Bei Unfällen oder Beschädigungen an Fahrzeugen kann der Besit-
zer von Bäumen und sonstigen Anpflanzungen, die nicht auf das 
notwendige Maß zurückgeschnitten sind, ersatzpflichtig gemacht 
werden, wobei es unter Umständen bei Körperverletzungen zu 
strafrechtlichen Folgen kommen kann.
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Zusätzlich wird darauf hingewiesen, dass auch Straßen und Geh-
wege zu reinigen sind. Die Reinigung erstreckt sich auf die Besei-
tigung von Schmutz, Unrat, Unkraut und Laub.

Häckselplatz
Der Häckselplatz bleibt am 09.02.19 aufgrund Witterungsverhält-
nisse weiterhin geschlossen.

 
 

Abteilungsversammlung
Die Abteilungsversammlung der Abteilung Erpfingen findet am 
Samstag, den 9. Februar 2019 um 20.00 Uhr im Feuerwehrhaus 
Erpfingen statt. Alle aktiven Feuerwehrkameraden sowie die Ka-
meraden der Altersabteilung sind recht herzlich eingeladen.
Tagesordnung:
  1. Begrüßung
  2. Bericht des Abteilungskommandanten
  3. Bericht des Schriftführers
  4. Bericht des Kassiers
  5. Bericht der Kassenprüfer
  6. Entlastung
  7. Wahlen
  8. Bericht des Technischen Leiters
  9. Beförderungen
10. Ehrungen
11. Verschiedenes
Wünsche und Anträge zur Tagesordnung können schriftlich bis 
zum 06.02.2019 beim Abt.-Kdt. Timo Bez abgegeben werden.
Abt.-Kdt. Timo Bez

 
Übungsdienst
Zur nächsten gemeinsamen Übung UVV treffen wir uns mit Al-
tersabteilung am Freitag, 08. Februar 2019 um 19.00 Uhr im 
Gerätehaus. Um pünktliches und vollzähliges Erscheinen wird 
gebeten.
Michael Saur, Abteilungskommandant

 
Termine Geräteeinweisungen 2019
Beginn jeweils um 19.30 Uhr:
Mittwoch, 20.02.2019 Gruppe 1
Freitag, 22.02.2019 Gruppe 3

Gruppen- und Zugführer-Fortbildung
Die Gruppen- und Zugführer-Fortbildung findet am Mittwoch, 
27.02.2018 um 19 Uhr statt.
Michael Schäfer, Abt.-Kdt.

 Wohnungssuche
Dringend gesucht eine 1-2 Zimmerwohnung für jungen Mann aus 
Afghanistan, 19 Jahre, vollzeitbeschäftigt seit kurzem in Undingen.
Kontakt: Martin Beißwenger, Tel.: 0174 992 49 24

 
Einladung zum Vortrag
Wir treffen uns wieder am 19.02.2019 in Willmandingen um 14 Uhr 
im Landhotel Sonnenbühl. "Safran – vom Anbau bis zur Ernte". 
Herr Bahnmüller wird uns alles Wissenswerte über seinen Alb-
Safran näherbringen.

 
Ab dem 18. Februar beginnt das neue Frühjahr-/Sommersemes-
ter. Wir haben wieder ein abwechslungsreiches Programm für 
die ganze Familie zusammen-gestellt. Vielleicht ist für Sie oder 
Ihre Familie etwas Interessantes dabei. In den folgenden Kursen, 
die in den ersten beiden Wochen beginnen, sind noch Plätze frei!

Erwachsene
18.02.  Aquafitness, 15 Abende, 16.45 – 17.30 Uhr, Q7180, 78,50 €
18.02.  Aquafitness, 15 Abende, 17.30 – 18.15 Uhr, Q7181, 78,50 €
18.02.  Aquafitness, 15 Abende, 19.00 – 19.45 Uhr, Q7083, 78,50 €
18.02.  Aquafitness, 15 Abende, 20.30 – 21.15 Uhr, Q7085, 78,50 €
18.02.  Hatha-Yoga, 15 Abende, 17.30 – 18.45 Uhr, Q7155, 102,00 €
18.02.  Line Dance, kostenloser Schnuppertag, 20.15 – 21.15 Uhr
19.02.  Funktionelle Gymnastik für Rücken, Bauch, Beine & Po, 15 

Vormittage, 09.00 – 10.00 Uhr, Q7168, 75,00 €
19.02.  Ganzkörpertraining vom Feinsten: Workout mit Brasils, 15 

Vormittage, 10.15 – 11.15 Uhr, Q7171, 75,00 €
19.02.  Zumba®-Fitness für Fortgeschrittene, 15 Abende, 19.00 - 

19.45 Uhr, Q7178, 56,50 €
20.02.  Hatha-Yoga, 15 Abende, 18.00 – 19.15 Uhr, Q7157, 102,00 €
20.02.  Fit ab 60, 15 Vormittage, 08.30 – 09.30 Uhr, Q7163, 75,00 €
20.02.  Fit ab 60, 15 Vormittage, 09.30 – 10.30 Uhr, Q7164, 75,00 €
21.02.  Hui Chun Gong für Fortgeschrittene, Übung zur Rückkehr 

des Frühlings, 12 Abende, 18.15 – 19.30 Uhr, Q7152, 92,00 €
22.02.  Gymnastik nach Pilates, 12 Abende, 19.00 – 20.00 Uhr, 

Q7167, 60,00 €
22.02.  Zumba®-Fitness für Einsteiger, 15 Vormittage, 09.00 - 

09.45 Uhr, Q7176, 56,50 €
25.02.  Line Dance, 6 Abende, 20.15 – 21.15 Uhr, Q7179, 32,00 €
27.02.  Upcycling Deko- und Lichtobjekte, 1 Abend, 19.00 – 20.30 

Uhr, Q7020, 12,00 €
28.02.  Italienisch – Stufe A 2.2, 8 Nachmittage, 14.30 – 16.00 Uhr, 

Q7005, 95,00 €

Achtung: *)
Im vhs-Journal wurde bei den Aquafitness-Kursen leider eine fal-
sche Gebühr ausgewiesen. Die richtige Gebühr liegt bei 78,50 € 
und nicht bei 71 € und beinhaltet bereits den Eintritt ins Hallenbad 
von insgesamt 22,50 €. Dieser Eintrittspreis wird an die Gemeinde 
Sonnenbühl abgeführt. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.
Info und Anmeldung über Rathaus Sonnenbühl, Frau Trost, Tel. 
07128/925-0 oder Fax: 07128/925-50 oder E-Mail: g.trost@ 
sonnenbuehl.de
Wir freuen uns über Ihr Kommen!
Ihr vhs-Team Sonnenbühl

 
 

Meine Woche mit der Bibel ein Experiment
Liebe Sonnenbühler,
jetzt im Februar wollen wir Sie zu etwas Besonderem einladen. 
Eine Woche lang die Bibel ausprobieren. Jeden Tag wartet ein Text 
darauf, sich mit Ihnen zu treffen. Die biblischen Texte möchten 
Ihnen etwas erzählen. Sie freuen sich, wenn Sie zuhören. Ihre 
Reaktionen auf die biblischen Texte sind wertvoll und einzigartig!
Auf der Homepage der Evangelischen Kirchengemeinde Genkin-
gen www.evkirche-genkingen.de finden Sie auf der Eröffnungs-
seite eine pdf-Datei "Meine Woche mit der Bibel - Der Philipper-
brief". Darin ist jeweils ein Bibeltext aus dem Brief, den Paulus 
an die Gemeinde in Philippi geschrieben hat, in der Übersetzung 
der Guten Nachricht Bibel. Lassen Sie sich auf den Bibeltext ein. 
Auf jeden Bibeltext folgen einige Gedanken und Überlegungen. 
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Vielleicht sind diese für Sie hilfreich. Aber wichtiger als die Gedan-
ken, die dort dargelegt werden, sind auf jeden Fall Ihre eigenen 
Entdeckungen.
Am Ende jedes Textes steht eine Achtsamkeitsübung, damit Sie 
etwas aus dem Text mit in Ihren Alltag nehmen können und er 
noch in Ihnen nachklingen und reifen kann.
Bei den Ökumenischen Bibelabenden können wir die Entdeckun-
gen miteinander austauschen. Herzliche Einladung am Montag, 
11. Februar und Dienstag, 12. Februar um 19.30 Uhr ins Gemein-
dehaus nach Genkingen.
Neue Entdeckungen beim Bibellesen wünscht Ihnen Ihr
Pfarrer Hansjörg Eberhardt

 
Gottesdienst: Sonntag, 10.02.2019, 10:00 Uhr, mit Pastor Daniel 
Mann, anschließend Bistro

Gebetsabend: Montag, 11.02.2019, 18:00 Uhr im CZS, 19:00 Uhr

Kleingruppe „Hoffnung“: Dienstag, 12.02.2019, 19:00 Uhr

Nächster Gottesdienst: Sonntag, 17.02.2019, 10:00 Uhr, im CZS

Samstag, 09. Februar 2019, Herzliche Einladung (Ev. Allianz, 
"Reutlinger Alb") zum christlichen Theaterabend mit Essen im 
Hydepark in Engstingen-Haid
17.00 Uhr Saalöffnung
18.00 Uhr Abendessen mit reichhaltiger Auswahl am Büffet,
Getränke werden extra abgerechnet
19.00 bis ca. 21.30 Uhr Theaterstück „Nicht einen Sohn habe ich“
mit kurzer Pause zwischen dem 1. und 2. Akt.
Vorverkauf siehe homepage: ev-kirche-kleinengstingen.de
Es gibt auch Karten im Vorverkauf für 25,00 € und an der Abend-
kasse für 28,00 €.

Hier noch eine göttliche Verheißung aus Johannes 16, 33: 
„In der Welt habt ihr Angst; aber seid getrost, ich habe die 
Welt überwunden.“
Die Worte unseres Herrn sind wahr, das können wir täglich erle-
ben. Wer kennt es nicht, wenn sich Sorgen, Nöte und Schwierig-
keiten in unser Leben einschleichen, was dann dazu führt, dass 
uns Angst befällt. Dann sind wir geneigt, niedergeschlagen zu 
sein. Mein Mut sinkt leicht, wenn ich schwer geprüft werde. Aber 
genau diesen Gefühlen dürfen wir nicht nachgeben, wenn unser 
Herr sagt „seid getrost“.
Womit ermutigt er dich und mich? Ganz klar, mit seinem Sieg am 
Kreuz. Er sagt:“ Ich habe die Welt überwunden!“ Somit sind auch 
wir, die ihm nachfolgen, zum Überwinder bestimmt. Im Namen 
unseres Herrn streiten wir gegen einen besiegten Feind. Jesus 
spricht uns in seiner Liebe Kraft und Autorität zu. In der Liebe 
zu Jesus Christus können wir auch die Liebe des Vaters zu uns 
erleben. Komm und folge ihm nach!
Herzliche Segensgrüße, Karl Ruoff

 
Sonntag, 10.02.
19.30 Uhr Gottesdienst (Lacher)

 
Sonntag, 10.02.
09.30 Uhr Gottesdienst
09.30 Uhr Jugendgottesdienst in RT-Süd mit Bezirksältester Probst
Mittwoch, 13.02.
20.00 Uhr Gottesdienst
Donnerstag, 14.02.
10.00 Uhr Eltern-Kind-Singen "Sing mit"
Weitere Informationen und Termine finden Sie auf der Homepage 
unserer Kirchengemeinde unter https://www.nak-reutlingen.de/
sonnenbuehl.

 
Sonntag, 10.02.2019
09.30 Uhr Gottesdienst
Mittwoch, 13.02.2019
20.00 Uhr Hauskreise
Freitag, 15.02.2019
17.00 Uhr Jungschar in Engstingen
20.00 Uhr Jugendkreis

 
Kirchstr. 13/1, Postfach 7, Tel. 07129 932704, Fax 932705
Pfarrbüro Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch und Donnerstag 
9.00 – 11.30 Uhr, Dienstag 15.00 bis 17.30 Uhr

Pfarrer Jäger, Tel. 07129 932706

Diakon Tröster, Tel. 07129 938 2400, Sprechzeiten: Montag 14.00 
– 16.00 Uhr, Dienstag 15.00 – 17:00 Uhr, Freitag 14.00 – 16.00 Uhr

Gottesdienst in St. Martin vom 10.02. bis 17.02.2019
Sonntag, 10.02.2019 – 5. Sonntag im Jahreskreis 
09.00 Uhr Wort-Gottes-Feier
14.00 Uhr Rosenkranzgebet
Dienstag, 12.02.2019 
14.30 Uhr Eucharistiefeier
Donnerstag 14.02.2019 – Heiliger Cyrill und Heiliger Methodius 
09.00 Uhr Eucharistiefeier
Samstag, 16.02.2019 
10.30 Uhr Gottesdienst im Seniorenheim „Servicehaus Sonnen-
halde“
Sonntag, 17.02.2019 – 6. Sonntag im Jahreskreis 
09.00 Uhr Eucharistiefeier
14.00 Uhr Rosenkranzgebet

Katholische öffentliche Bücherei St. Martin Großengstingen 
Öffnungszeiten Bücherei: 
Mittwoch 16.00 – 18.00 Uhr,  Sonntag 10.00 – 11.30 Uhr

 

 Wir nehmen am kommenden Wochenende an  
folgenden Veranstaltungen teil:
Samstag, 09. Februar 2019 – Abendveranstaltung
Wer: Bach a´ Brenner & Strohweiber, Bärafezzer
Beginn: 19:00 Uhr



Freitag, 8. Februar 2019, Nummer 6 Amtsblatt der Gemeinde Sonnenbühl           13

Wo: Gönningen (Turnhalle, Öschinger Str. 23, 72770 Reutlingen)
Anfahrt Privat: Treffpunkt (Abfahrt) Sportheim Undingen 18:45 Uhr
Samstag, 09. Februar 2019 – Tanzturnier
Wer: Garde
Wo: Stetten
Sonntag, 10. Februar 2019 –  Umzug
Wer: Bach a´ Brenner & Strohweiber, Garde, Bärafezzer
Beginn: 13:11 Uhr
Wo: Reutlingen
Laufnummer: 12
Anfahrt Privat

 
Nächster Dienstabend
Donnerstag, 07.02.2019
Thema: Arbeitseinsatz
Verantwortlich: A. Hailfinger
Donnerstag, 14.02.2019
Thema: Monatsübung
Verantwortlich: M. Bez

Terminankündigung:
Blutspenden 01.04.19
Altkleidersammlung 13.04.19

 
Schwimmen in Genkingen
Jeden Mittwoch findet das Jugendtraining von 19.00 - 20.00 Uhr 
sowie das Erwachsenenschwimmen von 20.00 - 21.00 Uhr statt.
Jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat ist Warmbadetag. An die-
sen Tagen bieten wir zusätzlich von 16.30 - 17.30 Uhr Senio-
ren-Wassergymnastik und von 18.00 - 19.00 Uhr Eltern-Kind-
Schwimmen an.
An unseren Schwimmangeboten darf jeder teilnehmen, egal ob 
Mitglied oder nicht.

Jahreshauptversammlung 2019
Unsere diesjährige Jahreshauptversammlung findet am Sams-
tag, 16.03.2019 statt. Näheres folgt.
Die Vorstandschaft

 
Golf- und Wellness-Reisen als Publikumsmagnet
Auftritt des GC Reutlingen-Sonnenbühl am Gemeinschafts-
stand des BWGV ein großer Erfolg
Die Messe Caravan Motor Touristik, besser bekannt unter dem 
Namen CMT, ist am 20. Januar 2019 mit einer sehr hohen Betei-
ligung zu Ende gegangen.
Zentrum der Halle 10 war der Gemeinschaftsstand des baden-
württembergischen Golfverbands. 19 Golfclubs – darunter auch 
der Golfclub Reutlingen-Sonnenbühl – zeigten den Besuchern 
ihre Angebote. Unter ihnen viele Club-Mitglieder und zahllose 
Golf-Interessierte.
Wie schon in den Vorjahren lockte der GC Reutlingen-Sonnenbühl 
u.a. mit einem attraktiven Gutschein. Das Sekretariatsteam mit 
Anja Fetzer und Sabine Stach bewarb das Super-Angebot mit 
einer Runde Golf inklusive Cart und Tagesessen im Restaurant 
des Clubs für 65 Euro unter der Woche und 85 Euro am Wochen-
ende. Stark nachgefragt wurde auch das Gewinnspiel: Der Preis 
war heiß. Dem Sieger winkte ein Wochenende mit zwei Mal Golf 
in Sonnenbühl und einer Übernachtung für zwei Personen im Ro-
mantikhotel Hirsch in Erpfingen.

Pro Thilo Greiner warb für die Schnupper- und Platzreifekurse, 
die ab April wieder angeboten werden. Am Sonntag war dann 
noch Glücksgöttin Fortuna dem Sonnenbühler Team hold. Beim 
vom BWGV ausgeschriebenen Triathlon mit Pitchen, Chippen und 
Putten, an dem die Messeteilnehmer gegen ein kleines Entgelt 
mitmachen konnten, wurde der GC Reutlingen-Sonnenbühl für 
den dritten Preis gezogen. Dies brachte knapp 160 Euro in die 
Kasse des Fördervereins Jugendgolf.
Mit vollem Engagement dabei waren auch die Vorstände. Stets 
hatten sie für die zahlreichen Standbesucher ein offenes Ohr – al-
len voran Präsident Udo Rogotzki, der am Samstag präsent war. 
Clubmanager Bernd Ruof zog ein rundum positives Fazit: „Das 
zweite Jahr in der neuen Halle hat gezeigt, dass die Golfmesse 
weiter an Fahrt gewinnt und zu einem noch größeren Publikums-
magnet geworden ist. Wir freuen uns auf den Start in die neue 
Saison mit hoffentlich vielen Neugolfern, die unseren Club weiter 
voranbringen.“
Sehr zufrieden war nicht zuletzt der oberste Chef, Otto Leibfritz, 
Präsident des Baden-Württembergischen Golfverbandes: „Ob-
wohl wir bislang immer eine Steigerung des Interesses erlebt 
haben, gab es dieses Mal eine regelrechte Explosion. Der Mes-
seplatz Stuttgart ist großartig und die Zusammenarbeit zwischen 
dem Messeteam und unserer Crew war toll – alles in allem gebe 
ich die Note 1. Wir hatten großen Zuspruch und hohe Besucher-
zahlen. Das Publikum der Messe entspricht absolut unserer 
Zielgruppe; unter den 14- bis 80-jährigen Besuchern waren alle 
Käufergenerationen in der Halle. Es ist keine Frage, dass wir im 
kommenden Jahr wieder dabei sind. Das ist ein Muss“, sagte 
Leibfritz am Ende der CMT.

 
Präsident Udo Rogotzki (2. von rechts) und Vize Monika Pietsch-
mann-Eschle (2. von links) begrüßten Ladies-Captain AK 50 Brigitte 
von Wittich und ihren Mann Richard.

 
Politischer Aschermittwoch der CDU Baden-Württemberg
Am 6. März 2019 findet ab 11.00 Uhr (Einlass: ab 10.00 Uhr) der 
alljährliche Politische Aschermittwoch der CDU Baden-Württem-
berg in der Alten Kelter in Fellbach statt. Hauptredner in diesem 
Jahr sind unser EU-Kommissar Günther Oettinger und unser Lan-
desvorsitzender, Minister Thomas Strobl. Anmelden können Sie 
sich unter www.cdu-bw.de.
Der Kreisverband bietet wie in den Vorjahren ab Reutlingen einen 
Omnibus für die Fahrt zum Politischen Aschermittwoch an. Die 
Fahrtkosten betragen 15 € pro Person. Unter post@cdu-kreis-
reutlingen.de oder 07121/3854-0 können Sie sich für die Busfahrt 
anmelden.
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Weiter Förderung von Toiletten für alle
„Toiletten für alle“ sind Rollstuhltoiletten, die zusätzlich mit ei-
ner Pflegeliege für Erwachsene, Patientenlifter und luftdicht ver-
schließbarem Windeleimer ausgestattet sind. Seit drei Jahren 
fördert das Land Baden-Württemberg als einziges Bundesland 
solche Toiletten für schwerbehinderte Menschen mit Inkontinenz. 
Wie „Rolli-aktiv“, das Infomagazin des Landesverbands für Men-
schen mit Körper- und Mehrfachbehinderung, kürzlich berichtete, 
gibt es zwischenzeitlich 39 derartige Klos im Land, davon sechs 
in Stuttgart. Elf weitere „Toiletten für alle“ seien in Planung bezie-
hungsweise im Bau. Weitere Informationen gibt es unter www.
toiletten-fuer-alle-bw.de im Internet.

 
1. SPG Sonnenbühl-Tennis-Winterevent am  
10. März 2019 in der Tennishalle Willmandingen
Liebe Tennisspielerinnen und Tennisspieler,
der Winter ist bekanntlich lange und wir wollen nicht das nächste 
Opening im Sommer abwarten, bis wir mal wieder gemeinsam 
„zum Schläger greifen“.
Deshalb möchten wir am 10. März 2019 im Rahmen eines SPG 
Sonnenbühl-Tennis-Winterevents vereins- und mannschaftsüber-
greifend Tennis spielen (Doppel ohne Zwänge und Vorgaben). 
Hierfür laden wir alle Mannschaftsspieler(innen), aber auch je-
des sonstige Mitglied aus den einzelnen Vereinen ein. Auch Wie-
der- und Neueinsteiger sind herzlich willkommen. Wir spielen am 
Sonntag voraussichtlich im Zeitfenster zwischen 13 und 17 Uhr 
auf den Plätzen der Tennishalle in Willmandingen. Abhängig von 
der finalen Teilnehmerzahl werden die Spielzeiten ggf. noch ange-
passt. Ab 17:45 Uhr möchten wir den Abend mit einem gemein-
samen Abendessen im Landhotel ausklingen lassen. Um planen 
zu können, bitten wir um kurze verbindliche Anmeldung (Name, 
E-Mail-Adresse, Mobil-Nr., Teilnahme Tennis und Abendessen 
bzw. nur Tennis) bis 26. Februar 2019 an:
Raimund Weible: raimundweible@gmail.com / 07121-55847; oder
Sven Glaser: sv.glaser@web.de / 0172-7434231
Die Informationen zur Organisation werden dann rechtzeitig per 
E-Mail an alle zirkuliert.

Herren besiegen im Spitzenspiel den TV Unterensingen mit 4:2
Letzten Sonntag war der TV Unterensingen zum Spitzenspiel der 
beiden punktbesten Mannschaften in der Undinger Tennishalle. 
Nach starken Leistungen konnte die SPG mit einer 3:1 Führung 
aus den Einzeln gehen. Wichtig hierfür war der umkämpfte knap-
pe Erfolg von Eric Höness mit 10:6 im Match-Tiebreak. Zudem 
konnten Sven Glaser und Andre Roll mit glatten Zwei-Satz-Siegen 
punkten. Lediglich Marc Kopp musste sich seinem starken Gegner 
mit 4:6 und 5:7 beugen. In den Doppeln kamen dann Neuzugang 
Matthias Christner, Christian Schieb und Daniel Rehm in die Partie. 
"Schiebi" und Daniel zeigten eine sehr gute Leistung und waren 
gegen ihre von der Leistungsklasse deutlich höher eingestuften 
Gegner nach dem 1:6 nah dran am Gewinn des zweiten Satzes, 
mussten diesen dann aber doch mit 4:6 abgeben. Nachdem Sven 
und "Matches" letztlich ungefährdet mit 6:2 und 6:3 gewannen war 
der 4:2 Gesamtsieg "in trockenen Tüchern". Mit insgesamt nun 3:0 
Siegen thront die SPG an der Tabellenspitze und hat es nun selber 
in der Hand, am 6. April in Hülben gegen den TC Linsenhofen den 
Aufstieg in die Bezirksstaffel 1 perfekt zu machen. 

Die nächsten Spiele im Überblick:
09.02.2019: Herren 40 : Harthausen II 
(Halle Kemnat/ Start: 18 Uhr)
16.02.2019: Damen 30 I : Plattenhardt 
(Halle Dettingen Erms/ Start: 16 Uhr)

23.02.2019: Damen 30 II : Neckarhausen 
(Halle Münsingen/ Start: 16 Uhr)
23.02.2019: Herren 50 : Eningen 
(Halle Undingen/ Start: 16 Uhr)

 Schwäbisches Kabarett mit Hämmerle
Fast acht Jahre ist es nun schon her, 
dass uns Bernd Kohlhepp als „König 
von Bempflingen“ begeisterte. Auch 
ihm selbst habe dieser Auftritt, an den 
er sich noch gut erinnern könne, damals 
viel Spaß gemacht, wie er uns gesagt 
hat. Er kommt daher gerne wieder und 
hat uns zugesagt, anlässlich unseres 
25-jährigen Vereinsjubiläums wieder in 
der Genkinger Brühlhalle aufzutreten.
Am Samstag, den 09.03.2019 um 20 
Uhr ist es so weit. Diesmal will er uns als 
„Hämmerle privat“ aus seinem Tagebuch 
die skurrilsten Geschichten präsentieren. 
Sie können sicher sein: seine „Improvi-
sationskunst und schwäbische Wortgewalt, gepaart mit Witz und 
Herzlichkeit“ (Schwäbische Zeitung) wird auch dieses Mal die 
Lachmuskeln seiner Zuschauer strapazieren. Verpassen Sie nicht 
diesen Auftritt, über den die, die dabei sein können, sicher wieder 
lange sprechen werden. Einlass ist um 19 Uhr. Wir bieten wieder 
Getränke und einfache Speisen an. 
Karten gibt es für 15 € bei allen Bankfilialen in Genkingen und 
Undingen, sowie im Internet unter www.ttg-sonnenbuehl.de. Ein 
Kabarett-Auftritt mit Hämmerle eignet sich auch bestens als Ge-
schenk.
Jürgen Scheible

 

 

 
Wochenspruch: Kommt her und sehet an die Werke Gottes, der so 
wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern. Psalm 66,5
Freitag, 08.02.2019 
17.00 Uhr Mädchenjungschar (Klassen 3 – 5) im Gemeindesaal
Samstag, 09.02.2019 
KonfiCup Gammertingen
Ab 18 Uhr Christlicher Theaterabend mit Essen vom Buffet 
im Hydepark in Engstingen-Haid (siehe Aushang und Flyer in 
der Kirche). Gespielt wird das Stück: „Nicht einen Sohn habe ich“ 
(frei nach Lukas 15).
Veranstalter: Evang. Kirchengemeinde Engstingen
Sonntag, 10.02.2019 - Vierter Sonntag vor der Passionszeit 
CD-Dienst: Selina Möck und Sabine Schweikardt
09.30 Uhr Kindergottesdienst im Gemeindesaal
10.30 Uhr Gottesdienst (Pfarrer Grauer)
Das Opfer ist für die Schneller-Schulen bestimmt.
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Montag, 11.02.2019 
09.30 Uhr Bibelstunde der Apis im Café Möck, Stettener Str. 44
19.30 Uhr „Mit Gewinn“ – Philipper 1,1-26
Erster Bibelabend der ökumenischen Sonnenbühler Bibelwoche 
im Gemeindehaus Genkingen mit Pfarrer Hansjörg Eberhardt und 
dem Kirchenchor Erpfingen
Dienstag, 12.02.2019 
19.30 Uhr „Mit größter Ehre“ - Philipper 1,26-2,11
Zweiter Bibelabend der ökumenischen Sonnenbühler Bibelwo-
che im Gemeindehaus Genkingen mit Pfarrer Grauer und dem 
Kirchenchor Genkingen
Mittwoch, 13.02.2019 
15.30 – 17.15 Uhr Konfirmandenunterricht in Willmandingen
Donnerstag, 14.02.2019 
20.00 Uhr Posaunenchorprobe
Freitag, 15.02.2019 
17.00 Uhr Mädchenjungschar (Klassen 3 – 5) im Gemeindesaal
Sonntag, 17.02.2019 - Dritter Sonntag vor der Passionszeit 
CD-Dienst: Joshua Müh und Jens Schweikardt
09.30 Uhr Kindergottesdienst im Gemeindesaal
09.30 Uhr Gottesdienst (Pfarrer i. R. Ziegler)
Das Opfer ist für die Arbeit der Diakonie in der Landeskirche be-
stimmt.

Liebe Gemeinde!
Opfer und Spenden 
Herzlichen Dank für Ihr Gottesdienstopfer am Sonntag, 27. Januar 
2019 von 109,97 Euro für den Besuchsdienst und an der Beerdi-
gung von Frau Dreher von 164,92 Euro.
Gott segne all unser Geben und Tun.

Auflegung Haushaltsplan 2019 
Der Haushaltsplan 2019 unserer Kirchengemeinde wird von Mon-
tag, 11. Februar bis Montag, 18. Februar 2019 bei Kirchenge-
meinderätin Bianca Dreher, Auf dem Filz 49, zur Einsichtnahme 
für interessierte Gemeindeglieder aufgelegt.

Ökumenische Sonnenbühler Bibelabende
„Mit Paulus glauben“ – Zugänge zum Philipperbrief 
11., 12., 21. und 22. Februar 2019, jeweils 19.30 Uhr, Gemeinde-
haus Genkingen. Herzliche Einladung! Näheres finden Sie vorne 
im Amtsblatt.

Taufsonntag: 14. April, 26. Mai, 23. Juni 2019, 10.30 Uhr

Veranstaltungen in anderen Gemeinden
Deutscher Evangelischer Kirchentag Dortmund 19. – 23. Juni 
2019 unter der Losung „Was für ein Vertrauen“ (2. Könige 
18,19) 
Der evang. Kirchenbezirk Reutlingen organisiert eine gemeinsame 
Fahrt zum Kirchentag in Dortmund. Abfahrt am 19.06. um 06.30 
Uhr in Reutlingen, zurück kommt man am Sonntag, 23.06. im 
Laufe des Abends.
Vorbereitungstreffen am 20. Mai, 19.30 Uhr, Christuskirche Reut-
lingen.
Die Anmeldung sollte bis 15. März erfolgen. Flyer liegen in der 
Kirche aus.
Anmeldung und Informationen:
Kirchentag: Pfarrer Martin Burgenmeister, Benzstr. 53, 72762 
Reutlingen, Tel. 07121/334326; Mail: Pfarramt.Reutlingen.Chris-
tuskirche@elkw.de
Special für Junge Erwachsene: Jugendpfarrer Tom Henning, Hes-
sestr. 21, 72805 Lichtenstein. Mail: jugendpfarramt.reutlingen@
elkw.de

Sehr herzlich grüßt Sie
Ihr Pfarrer Normann Grauer

 

 

 
Abschlussrennen
Am Sonntag, 10.02.19 findet voraussichtlich das Abschlussren-
nen des diesjährigen Ski- und Snowboardkurses im Melchinger 
Tal statt. Die Kinder und auch das Skiteam Erpfingen würden sich 
über zahlreiche Zuschauer sehr freuen. Beginn ist voraussicht-
lich gegen 13 Uhr. Wie immer sind wir hier von der Schneelage 
abhängig und informieren deshalb nochmal kurzfristig am Sonn-
tag ab 10 Uhr unter www.skiteam-erpfingen.de, ob das Rennen 
stattfindet.

 

 
Fundsachen
Folgender Gegenstand wurde bei der Ortschaftsverwaltung ab-
gegeben:
1 Korb
1 Trinkflasche
Der Eigentümer kann diesen zu den üblichen Sprechzeiten auf 
der Ortschaftsverwaltung Genkingen abholen.

 Öffnungszeiten
Die Bücherei ist immer dienstags von 15.00 - 17.30 Uhr geöffnet.
Während der Öffnungszeiten: Tel. 07128 9259251, ansonsten immer 
E-Mail, für alle Wünsche, Buecherei-Genkingen@t-online.de.

 

 
CD-Dienst: Hendrik Herrmann

Freitag, 8. Februar 2019
17.00 Uhr Kinderchor
17.00 Uhr Abfahrt zum Mitarbeiterwochenende des CVJM nach 
Mössingen
20.00 Uhr Posaunenchor
Samstag, 9. Februar 2019
9.25 Uhr Abfahrt am Gemeindehaus Genkingen zum KonfiCup-
Hallenfußballturnier des Evang. Jugendwerks Bezirk Reutlingen 
in Gammertingen
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Sonntag, 10. Februar 2019 – 4. Sonntag vor der Passionszeit
Wochenspruch: Kommt her und sehet an die Werke Gottes, der so 
wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern. (Psalm 66,5)
10.30 Uhr Gottesdienst (Pfarrer Eberhardt/Opfer: eigene Gemeinde)
15.00 Uhr Sonnenbühler Gemeinschaftsstunde in Genkingen
Montag, 11. Februar 2019
16.30 Uhr Jungschar „(B)engel“ (Jungen und Mädchen, Klasse 
2 und 3)
17.30 Uhr Jungschar „Kunterbunt“ (Jungen und Mädchen, Klasse 
4 und 5)
19.30 Uhr Ökumenischer Bibelabend im Gemeindehaus in Genkin-
gen: „Mit Gewinn“ (Pfarrer Eberhardt und Kirchenchor Erpfingen)
Dienstag, 12. Februar 2019
10.00 Uhr Spielkreis "Blumenkinder" (Kinder, die von Oktober 
2017 bis September 2018 geboren sind)
19.30 Uhr Ökumenischer Bibelabend im Gemeindehaus: „Mit 
größter Ehre“ (Pfarrer Grauer und Kirchenchor)
Mittwoch, 13. Februar 2019
14.30 Uhr in Konfirmandenunterricht in Undingen
16.30 Uhr Jungschar „Power Kids“ (Jungen und Mädchen, Klasse 
6 und 7)
Donnerstag, 14. Februar 2019
09.30 Uhr Spielkreis „Krabbelzwerge“ (Kinder die von Oktober 
2016 bis September 2017 geboren sind)
19.30 Uhr popCHORn
20.00 Uhr Öffentliche Sitzung des Kirchengemeinderats
Freitag, 15. Februar 2019
17.00 Uhr Abfahrt (am Gemeindehaus in Undingen!) zum Konfir-
mandenwochenende nach Mössingen
17.00 Uhr Kinderchor
20.00 Uhr Posaunenchor
Sonntag, 17. Februar 2019
09.30 Uhr Gottesdienst (Pfarrer Grauer/Opfer: Diakonie in der 
Landeskirche)
13.30 Uhr Gemeinschaftsstunde

Nächste Taufsonntage: 14. April (voll), 19. Mai, 9. Juni, 14. Juli 
2019

Opfer und Spenden
Herzlichen Dank für das Opfer vom Sonntag, 3. Februar in Höhe 
von 87,02 Euro für die eigene Gemeinde. Das Opfer bei der „Fa-
milienkirche plus“ am 03. Februar für das Patenkind in Lima ergab 
65,80 Euro. Gott segne Geber und Gaben.

Aus unserer Gemeinde ist verstorben
am 4. Februar Frau Emma Grau, Niedere Straße 15, im Alter von 88 
Jahren. Die Bestattung ist am Samstag, 9. Februar um 13.00 Uhr.
Wir nehmen teil an der Trauer der Hinterbliebenen und befehlen 
die Verstorbene in Gottes Hände. Christus spricht: „Ich bin die 
Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, der wird leben, 
ob er gleich stirbt.“

„Seelenruhe in stürmischen Zeiten“ – Gottesdienst  
am 10. Februar
Bildstark erzählt die Geschichte von der Sturmstillung aus Markus 
4,35-41 von Angst und Vertrauen, von Seelenruhe und Untergangs-
stimmung. Wir werden hineingenommen in das Fragen „Wer bin 
ich?“ und „Wer ist dieser Jesus?“ und „Wer bin ich in Verbindung 
mit ihm?“. Herzliche Einladung um 10.30 Uhr gemeinsam Gottes-
dienst zu feiern, Fragen zu stellen und nach Antworten zu suchen!

„Mit Paulus glauben“ – Zugänge zum Philipperbrief
Ökumenische Bibelabende am 11. und 12. Februar um 19.30 
Uhr im Genkinger Gemeindehaus
Die Bibelwoche 2019 erschließt Zugänge zum Brief des Apostels 
Paulus an die Christen in Philippi. Dabei geht es um Verfolgung 
und Freude, Liebe und Gemeinschaft, christliche Gesinnung, 
Furcht und Vertrauen, Geben und Nehmen, irdisches Wirken und 
himmlische Heimat. Wer sich schon einstimmen möchte, kann 
dies auf der Homepage der Evangelischen Kirchengemeinde 
Genkingen www.evkirche-genkingen.de tun. Dort findet sich auf 
der Eröffnungsseite eine pdf-Datei Meine Woche mit der Bibel 
- Der Philipperbrief, die die Themen und Texte der Bibelwoche 

erschließt. An den beiden ersten Bibelabenden heißt es dann 
Montag, 11. Februar 2019 „Mit Gewinn“ – Philipper 1,1-26 Pfar-
rer Hansjörg Eberhardt mit dem Kirchenchor Erpfingen
Dienstag, 12. Februar 2019 „Mit größter Ehre“ – Philipper 1,27-
2,11 Pfarrer Normann Grauer mit dem Kirchenchor Genkingen

Öffentliche Sitzung des Kirchengemeinderats am 14. Februar
Der Kirchengemeinderat tagt am Donnerstag, 14. Februar um 20 
Uhr im großen Gruppenraum des Gemeindehauses. Auf der Ta-
gesordnung stehen u.a. die Überarbeitung der Gebührenordnung 
für das Gemeindehaus, die Vorstellung des Liederhefts „Wo wir 
dich loben wachsen neue Lieder plus“, und Absprachen zum Mit-
arbeiterausflug im Juni. Ein nichtöffentlicher Sitzungsteil schließt 
sich an. Die ganze Tagesordnung hängt zum Wochenende im 
Schaukasten aus oder kann im Pfarramt erfahren werden.

Vorabfrage für die Anmeldung zur Konfirmation 2020
Um die Konzeption der Konfirmandenarbeit planen zu können, 
haben wir die evangelischen Jugendlichen des Jahrgangs 2005/ 
2006 aus Undingen und Genkingen, die momentan das 7. Schul-
jahr besuchen, angeschrieben. Wir bitten um eine Rückmeldung 
über Teilnahme an der Konfirmandenzeit 2019/20 bis 8. Februar 
an das Pfarramt Genkingen (Telefon 07128/618), damit wir exakte 
Zahlen haben. Je nach Höhe der Rückmeldezahlen wird es dann, 
wie zur Zeit, eine gemeinsame oder für jeden Ort eine eigene 
Konfirmandengruppe geben. Auch wer noch nicht getauft ist, 
kann am Konfirmandenunterricht teilnehmen und wird dann in 
der Konfirmandenzeit getauft.

Konfirmanden starten beim Konficup in Gammertingen am 
9. Februar
Die Konfirmanden aus Genkingen und Undingen starten mit einem 
Team beim Fußballhallenturnier des Evangelischen Jugendwerks 
Bezirk Reutlingen am Samstag, 9. Februar in Gammertingen. Ab-
fahrt ist in Genkingen am Gemeindehaus um 9.25 Uhr, in Undin-
gen an der Bushaltestelle beim Rathaus um 9.30 Uhr.

„Ab ins Aible“ – Konfirmandenwochenende  
vom 15. bis 17. Februar
Die Abfahrt zum Konfirmandenwochenende für die Genkinger und 
Undinger Jugendlichen ist am Freitag, 15. Februar um 17 Uhr am 
Undinger Gemeindehaus. Das Konfi-Team hat ein ansprechendes 
Programm vorbereitet. Also – ab ins Aible!

Aus anderen Gemeinden:
- Offenes Singen zum neuen Liedheft „Wo wir dich loben 
wachsen neue Lieder plus“
Sonntag, 10. Februar, 17.00 Uhr; St.-Blasius-Kirche Holzelfingen 
mit Bezirkskantorin Bettina Maier und Pfarrer Sebastian Schmauder.
In lockerer Atmosphäre lernen wir einige neue Lieder aus dem Bei-
heft kennen. Texte und Gedanken zu den Liedern ergänzen diesen 
Abendgottesdienst. Veranstalter: Bezirkskantorat Reutlingen-Süd 
& Evang. Kirchengemeinde Holzelfingen und Ohnastetten

- Frühstückstreffen für Frauen am Samstag, 16. Februar um  
9 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Oberstetten mit Referentin 
Claudia Mader zum Thema „Begegnungen – Perlen im Alltag“, 
Kartenvorverkauf bei den Filialen der Kreissparkasse in Bernloch, 
Oberstetten und Gomadingen (Weitere Infos bei A. Vöhringer, Tel. 
07387/231318).

- Auszeit vom Alltag – das Wochenende für Töchter und ihre 
Mütter vom 12. – 14.04.2019
Für Mädchen 13-17 Jahre und ihre Mütter; “Alte Säge“ in Breiten-
berg/Nordschwarzwald – Abenteuerliches erleben, gemeinsam 
Neues entdecken, füreinander Zeit haben.
Unterkunft im Vierbett-Zimmer, Vollverpflegung, Programm, Lei-
tung (Anreise privat)
Preis: 76,00 Euro pro Person. Veranstalter: Kooperation von 
EJW und ejr. Flyer liegen im Gemeindehaus aus. Weitere Infos 
hierzu unter: www.ejw-reisen.de/veranstaltung/veranstaltung-
details/22712 oder www.ejr.de/nichts-wie-weg

Mit herzlichen Grüßen
Ihr Pfarrer Hansjörg Eberhardt
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 Einladung zur Jahreshauptversammlung 
Am Samstag, den 16. Februar 2019 führen wir unsere Jahres-
hauptversammlung im Gasthaus Rosengarten durch. Eine herz-
liche Einladung ergeht daher an alle Vereinsmitglieder sowie an 
Ehrenmitglieder, Freunde und Gönner. Beginn ist um 19.00 Uhr.
Tagesordnungspunkte: 
1. Begrüßung und Bericht des 1. Vorsitzenden
2. Bericht des Schriftführers
3. Bericht des Kassiers
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Entlastung der Vorstandschaft
6. Bericht des Chorleiters
7. Wahlen
8. Ehrungen
9. Verschiedenes und Anträge
Anträge sind spätestens bis zum 15. Februar 2019 schriftlich und 
begründet beim 1. Vorsitzenden einzureichen.

Da wo Man(n) singt, ...! 
Der Männerchor tritt im Rahmen der Jahreshauptversammlung 
im Rosengarten auf.
Neues erfahrt ihr auch unter: www.facebook.com/mgv.genkingen
Chorprobe 
Montags von 19.45 – 21.30 Uhr in der Aula der Brühlschule in 
Genkingen.
Chorleitung: Wolfgang Bächle, 1. Vorsitzender: Heinrich Bloch, 
Tel.: 07128/ 860

 Mitgliederversammlung
Herzliche Einladung an alle Mitglieder zu unserer diesjährigen Mit-
gliederversammlung am 23.02., ab 19.30 Uhr im Schützenhaus. 
Das Schützenhaus ist ab 18.45 Uhr geöffnet. Zum Vesper bieten 
wir Schwäbischen / Schweizer Wurstsalat.
Tagesordnung:
  1. Begrüßung
  2. Totenehrung
  3. Berichte der Vorsitzenden
  4. Bericht Kassiererin
  5. Bericht Schriftführer
  6. Bericht Sportleiter
  7. Bericht Bogenreferent
  8. Bericht Kassenprüfer
  9. Entlastung
10. Wahlen
11. Ehrungen
12. Anträge / Verschiedenes
Anträge zur Mitgliederversammlung müssen bis zum 16.02. bei 
einem der Vorsitzenden eingegangen sein.

Wirtschaftsdienst
10.02.: Florian Hollich
17.02.: Günter Schanz

Schießstandaufsicht
10.02.: Frank Paulus
17.02.: Daniel Schanz

Bogenschützen
Die Bogenschützen trainieren samstags in der Zeit von 17.00 bis 
19.00 Uhr.
Trainingsleitung:
09.02.: Joachim Weimar
16.02.: Anne Roller
Mezger

 

 
E-Jugend beim MHB-Cup in Münsingen
Am Wochenende nahm der jüngere Jahrgang unserer E-Jugend 
(2009 und jünger) beim MHB-Cup in Münsingen teil. Der MHB-
Cup hat sich in der Region zu einem hochklassigen internationa-
len Hallenturnier entwickelt, wo unter anderem Mannschaften wie 
Bayern München, Bayer Leverkusen, Hertha BSC Berlin, Rapid 
Wien, FC Basel oder Cambridge United teilnahmen. Zudem nah-
men noch einige Vertreter aus der Region bei dem Turnier teil.
Unsere Mannschaft war in der Gruppe mit dem VfL Pfullingen, 
TSG Balingen, FC Augsburg und TSV 1860 München.
In den ersten beiden Spielen trafen wir auf Pfullingen und Ba-
lingen. Den Kindern merkte man die Nervosität vor der großen 
Zuschauerkulisse an. Trotz großem Einsatz und Engagement ver-
loren wir die ersten beiden Spiele jedoch recht deutlich.
Beim dritten Gruppenspiel traf man auf die Mannschaft des FC 
Augsburg. Von Beginn an machte Augsburg Druck und versuchte 
schnell in Führung zu gehen. Man konnte sich die ersten 5 Minuten 
gut wehren, letzlich musste man dem hohen Druck aber nachge-
ben und verlor das Spiel mit 0:6.
Im letzten Gruppenspiel traf man auf den TSV 1860 München. 
Unsere Mannschaft zeigte in dem letzten Spiel die beste Leis-
tung. Dieses Spiel mussten wir nach großem Einsatz und Kampf 
der Kinder dennoch mit 0:4 verloren geben gegen den späteren 
Turnierdritten!
Trotz 4 Niederlagen und dem Ausscheiden in der Vorrunde zeigten 
die Kinder großen Einsatz und Engagement.
Als Betreuungsmannschaft bekamen wir 1860 München zugeteilt. 
Die 9 Kinder wurden auf 4 Gastfamilien verteilt. Am Samstag-
abend gingen sie zusammen ins Sportheim nach Gönningen. Bei 
Schnitzel mit Pommes freundeten sich die Kinder schnell an und 
hatten viel Spaß beim Spielen und sich Kennenlernen.
Am nächsten Morgen wurden die Kinder von den Gastfamilien 
nach Münsingen gebracht. Unsere 1860er beendeten das Turnier 
mit dem 3. Platz.
Ein großes Dankeschön an die Gasteltern!
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Für die SGM Gönningen / Genkingen haben gespielt: Boaz Tadic, 
Felix Leuthe, Laurin Herrmann, Maik Martin, Ben Scheurer, Max 
Vollmer und Tom Hartmann
Somit endete ein ereignisreiches Wochenende mit schönem Fuß-
ball und einem tollen Erlebnis für die Kinder!
Eure Trainer Moses, Tim, Öli, Denis und Markus

 
Traditionelle Skiausfahrt nach Brand
Letzte Möglichkeit für die Anmeldung zu unserer Skiausfahrt am 
Donnerstag, den 21. Februar! Gönnt euch einen Skitag auf lee-
ren Pisten. Frauen fahren auch dieses Mal wieder zu einem extra 
günstigen Preis mit.
Abfahrt: 5.45 Uhr an der Festhalle Genkingen
Preise: 28 Euro (Bambini Jg. 2013 und jünger), 53 Euro (Ladies), 
69 Euro (Herren), 63 Euro (Senioren Jg. 1954 und älter)
Anmeldung über www.funsportteam.de. Anmeldeschluss ist am 
13. Februar. Bei Fragen bitte einfach melden über info@funsport-
team.de.
Euer FunSportTeam

 
Einladung zur Abteilungsversammlung
Zu unserer diesjährigen Abteilungsversammlung am Mittwoch, 
den 13. Februar 2019 um 19.30 Uhr im Sportheim des TSV 
Genkingen, laden wir hierzu recht herzlich ein.
Tagesordnung
1. Begrüßung
2. Berichte Abteilungsleiter und Ressortleiter/innen
3. Berichte Kassierer, Mitgliederverwaltung und Kassenprüfer
4. Aussprache zu den Berichten
5. Entlastung
6. Wahlen
7. Haushaltsplan 2019
8. Jahres-Vorausschau 2019
9. Verschiedenes, Anträge, Wünsche und Anregungen
Anträge zur Tagesordnung können bis Montag, den 11. Februar 
2019 beim Abteilungsleiter Harald Deh per E-Mail unter harald.
deh@gmx.de abgegeben werden.
Wir freuen uns auf eine große Beteiligung aller aktiven, passiven 
und jugendlichen Mitglieder.
Abteilungsleiter Harald Deh

 

 

 
Liebe Seniorinnen, liebe Senioren,
am 13. Februar findet unser nächstes Treffen im Gemeindehaus 
statt. Zu unserem gemütlichen Nachmittag ab 14.00 Uhr haben 
wir die Kinder und Erzieherinnen des Kindergartens "Regenbo-
gen" eingeladen.
Jutta, Claudia und Moni

 

 
CD-Dienst Sonntag, 10.02.2019: Leni Betz, Milena Jurik, Nata-
lie Engelhard

Freitag, 08.02.2019
20.00 Uhr Posaunenchor-Probe
Samstag, 09.02.2019
9.30 Uhr Abfahrt zum Konfi-Cup nach Gammertingen am Rathaus 
Undingen
Sonntag, 10.02.2019 - Vierter Sonntag vor der Passionszeit
9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Eberhardt
Das Opfer ist bestimmt für die Missionsarbeit!
10.30 Uhr Kindergottesdienst im Gemeindehaus
Montag, 11.02.2019
19.15 Uhr Frauenfrühstück, gemeinsame Abfahrt am Gemein-
dehaus zum Bibelabend nach Genkingen. Herzliche Einladung!
19.30 Uhr Ökumenische Bibelwoche „Mit Paulus glauben“ im 
Gemeindehaus Genkingen „Mit Gewinn“ – Philipper 1, 1-26 mit 
Pfarrer Hansjörg Eberhardt und dem Kirchenchor Erpfingen
Dienstag, 12.02.2019
9.30 – 11.00 Uhr Offene Spiel- und Krabbelgruppe im Gemein-
dehaus
19.30 Uhr Kirchenchor-Probe im Gemeindehaus
19.30 Uhr Ökumenische Bibelwoche „Mit Paulus glauben“ im 
Gemeindehaus Genkingen
„mit größter Ehre“ – Philipper 1, 27 -2,11 mit Pfarrer Normann 
Grauer und dem Kirchenchor Genkingen
Mittwoch, 13.02.2019
14.30 Uhr Konfirmanden Unterricht im Gemeindehaus Undingen
20.00 Uhr Hauskreis
Donnerstag, 14.02.2019
18.00 – 19.00 Uhr Posaunenchor-Jungbläserprobe im Gemein-
dehaus
18.00 – 19.00 Uhr Chorprobe für den Weltgebetstag im Gemein-
dehaus
Freitag, 15.02.2019
17.00 Uhr Abfahrt zum Konfirmandenwochenende „Ab ins Aible!“
20.00 Uhr Kirchengemeinderatssitzung im Gemeindehaus
20.00 Uhr Posaunenchor-Probe
Sonntag, 17.02.2019 - Vierter Sonntag vor der Passionszeit
Herzliche Einladung zum Gottesdienst nach Genkingen - in Un-
dingen findet kein Gottesdienst statt!
9.30 Uhr Gottesdienst in Genkingen mit Pfr. Grauer
10.30 Uhr Kindergottesdienst im Gemeindehaus
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Aus unserer Gemeinde
Musik für den Weltgebetstagsgottesdienst 
Für den diesjährigen Weltgebetstags-Gottesdienst am Freitag, 1. 
März soll es wieder ein Chörle geben um die schönen Lieder aus 
Slowenien einzuüben und vielleicht mehrstimmig zu singen. Nadja 
Schmiling wird die Proben leiten, zu denen alle herzlich eingeladen 
sind, die einfach gerne singen.
Geprobt wird ab 07.02. vier Donnerstage jeweils von 18.00 – ca. 
19.00 Uhr.
„Seelenruhe in stürmischen Zeiten“ – Gottesdienst  
am 10. Februar 
Bildstark erzählt die Geschichte von der Sturmstillung aus Mar-
kus 4,35-41 von Angst und Vertrauen, von Seelenruhe und Un-
tergangsstimmung. Wir werden hineingenommen in das Fragen 
„Wer bin ich?“ und „Wer ist dieser Jesus?“ und „Wer bin ich in 
Verbindung mit ihm?“. Herzliche Einladung um 9.30 Uhr gemein-
sam Gottesdienst zu feiern, Fragen zu stellen und nach Antworten 
zu suchen!
Konfirmanden starten beim Konficup in Gammertingen am 
9. Februar 
Die Konfirmanden aus Genkingen und Undingen starten mit einem 
Team beim Fußballhallenturnier des Evangelischen Jugendwerks 
Bezirk Reutlingen am Samstag, 9. Februar in Gammertingen. Ab-
fahrt ist in Genkingen am Gemeindehaus um 9.25 Uhr, in Undin-
gen an der Bushaltestelle beim Rathaus um 9.30 Uhr.
„Ab ins Aible“ – Konfirmandenwochenende  
vom 15. bis 17. Februar 
Die Abfahrt zum Konfirmandenwochenende für die Genkinger und 
Undinger Jugendlichen ist am Freitag, 15. Februar um 17 Uhr am 
Undinger Gemeindehaus. Das Konfi-Team hat ein ansprechendes 
Programm vorbereitet. Also – ab ins Aible!
Vorabfrage für die Anmeldung zur Konfirmation 2020 
Um die Konzeption der Konfirmandenarbeit planen zu kön-
nen, haben wir die evangelischen Jugendlichen des Jahrgangs 
2005/2006 aus Undingen und Genkingen, die zurzeit das 7. Schul-
jahr besuchen, angeschrieben. Wir bitten um eine Rückmeldung 
über Teilnahme an der Konfirmandenzeit 2019/20 bis 8. Februar 
an das Pfarramt Genkingen (Telefon 07128/618), damit wir exakte 
Zahlen haben. Je nach Höhe der Rückmeldezahlen wird es dann 
wie zurzeit eine gemeinsame oder für jeden Ort eine eigene Kon-
firmandengruppe geben.
Auch wer noch nicht getauft ist, kann am Konfirmandenunterricht 
teilnehmen und wird dann in der Konfirmandenzeit getauft.
Vertretungsregelungen während der Zeit der Vakatur 
So lange die Pfarrstelle Undingen unbesetzt ist, übernimmt Pfarrer 
Eberhardt aus Genkingen stellvertretend die Geschäftsführung. 
Die Kasualvertretung bei Bestattungen ist wie folgt geregelt:
02. – 08. Februar Pfr. Rose, Mägerkingen (Tel: 07124/1014)
09. – 15. Februar Pfr. Deißinger, Gammertingen (Tel: 07574/91211)
Taufsonntage 
Folgende Taufsonntage sind vorgesehen:
14. April um 9.30 Uhr, 02. Juni um 10.30 Uhr, 14. Juli um 9.30 Uhr 
jeweils im Gottesdienst in Undingen und am 11. August um 10.30 
Uhr in Genkingen.

 

 
Einladung zur Generalversammlung
Zu unserer Generalversammlung am Samstag, den 23. Februar 
2019 in das Sportheim Undingen laden wir herzlich ein, Beginn: 
20:00 Uhr.
Tagesordnung:
Begrüßung und Bericht des Vertrauensmannes
Bericht der Schriftfüherin

Bericht der Kassiererin
Bericht der Kassenprüfer
Entlastung
Wahlen
Veranstaltungen
Ehrungen für langjährige Mitglieder
Verschiedenes
Im Anschluss an unsere Generalversammlung zeigen wir Bilder 
über das Wanderjahr 2018.

 

 
Sticker-Album TSV Undingen - Fototermin Abteilung Reiten 
am Samstag, den 09.02.2019 um 11.00 Uhr an der Reithalle
Die Abteilung Reiten möchte für das Sticker-Album vom TSV Un-
dingen gerne ein Gruppenfoto und auch Einzelbilder machen. 
Dafür kommt die Fotografin Jill Carstens am Samstag, den 
09.02.2019 um 11.00 Uhr extra zu uns an die Reithalle. Bitte 
zieht euch ordentliche Reitkleidung an, damit man erkennt, von 
welcher Abteilung wir sind. Pferde können leider nicht mit aufs 
Bild. Bitte meldet euch für einen reibungslosen Ablauf bei Michel 
Hubberten, Mariana Kopp oder Franziska Betz an und bringt alle 
die unterschriebene Einverständniserklärung (auf unserer Face-
bookseite oder auf der Startseite unserer Homepage) mit.
Ostersamstag erscheint dann das Stickerstars-Album für zehn 
Wochen exklusiv bei Edeka Friedrich in Undingen.
Kommt bitte zahlreich, damit wir ein tolles Gruppenfoto machen 
können.
Christine Böck, Pressewart

 

 
Ortschaftsverwaltung Willmandingen
Die Ortschaftsverwaltung ist am Freitag, 08.02.2019 geschlos-
sen.
In dringenden Angelegenheiten wenden Sie sich bitte an Frau 
Nimtz, Telefon 925940 oder an die Hauptverwaltung.

 

 
Donnerstag, 7.2.
15 – 16.30 Uhr Kinderstunde für Kinder von vier bis acht Jahren 
im Johanneshaus. Thema: Turmbau zu Babel
17.30 – 19 Uhr Jungschar für Jungs und Mädchen von 9 bis 13 
Jahren im Johanneshaus
20.00 Uhr Posaunenchorprobe in Erpfingen
Samstag, 9.2.
9.30 Uhr Abfahrt zum KonfiCup in Gammertingen
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Ab 18 Uhr Christlicher Theaterabend mit Essen vom Buffet im 
Hydepark in Engstingen-Haid (siehe Aushang). Gespielt wird das 
Stück: „Nicht einen Sohn habe ich“ (frei nach Lukas 15).
Veranstalter: Evang. Kirchengemeinde Engstingen
4. Sonntag vor der Passionszeit, 10.2.
Wochenspruch: Kommt her und sehet an die Werke Gottes, der so 
wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern. (Psalm 66, 5)
9.30 Uhr Gottesdienst (Pfr. Grauer / Posaunenchor / Opfer: für 
unsere Partnergemeinde in Altengönna)
9.30 Uhr Kindergottesdienst
Montag, 11.2.
19.30 Uhr „Mit Paulus glauben“ – Zugänge zum Philipperbrief; 
Ökumenischen Bibelabende in Sonnenbühl. Heutiges Thema: 
„Mit Gewinn“ – Philipper 1,1-26 (Pfr. Eberhardt / Kirchenchor Er-
pfingen) im Gemeindehaus Genkingen
Dienstag, 12.2.
9.15 – 10.45 Uhr Spieltreff Wirbelwind im Johanneshaus
19.30 Uhr Glauben(s)leben (Teilnahme Bibelabend in Genkingen)
19.30 Uhr „Mit Paulus glauben“ – Zugänge zum Philipperbrief; 
Ökumenischen Bibelabende in Sonnenbühl. Heutiges Thema: 
„Mit größter Ehre“ – Philipper 1,27-2,11 (Pfr. Grauer / Kirchenchor 
Genkingen) im Gemeindehaus Genkingen
20.00 Uhr Johannesoase
Mittwoch, 13.2.
15.30 – 17.15 Uhr Konfirmandenunterricht in Willmandingen
20.00 Uhr Gospelchorprobe
Donnerstag, 14.2.
20.00 Uhr Posaunenchorprobe
3. Sonntag vor der Passionszeit, 17.2.
10.30 Uhr Gottesdienst mit Taufe von Elena Kern (Pfr. Grauer /  
Opfer: für die Diakonie)
10.30 Uhr Kindergottesdienst
Danke
Wir danken herzlich für folgende Opfer und Spenden: 31.12.18, 
Altjahrabend, Eigene Gemeinde, 141,-- €, 06.01.19, Weltmission, 
122,-- €, 13.01.19, Eigene Gemeinde, 36,-- €, 20.01.19, Missi-
onsprojekt, 98,-- €, 27.01.19, Besuchsdienst, 38,-- €. Opferstein/
Kirche 30,-- €, Brot für die Welt 45,-- €, Allianz Gebetswochen 
105,-- €, Trauung am 31.12.18, 169,-- €, Spenden für Tonband 
10,-- € + 20,-- €, Spende Kirche 20,-- €, Spende 200,-- €. Gott 
segne Geber und Gaben.

Taufsonntage
Die nächsten Taufsonntage werden am 7.4., 21.4., 5.5. und 2.6. 
angeboten.

Auflegung Haushaltsplan 2019
Der Haushaltsplan 2019 unserer Kirchengemeinde wird von Mon-
tag, 11. Februar bis Montag, 18. Februar 2019 im Pfarrhaus, Lau-
chertstr. 3, zur Einsichtnahme für interessierte Gemeindeglieder 
aufgelegt.

Vorschau: Termine „Glauben(s)leben“ 2019
Weitere Termine: 26.2., 12.3., 27.3., 9.4., jeweils 19.30 Uhr in Er-
pfingen. Herzliche Einladung!

Herzlich grüßt Sie
Ihr Pfr. Normann Grauer

 

 
Seniorenwanderer
Am Mittwoch, den 13. Februar 2019 treffen wir uns um 13:00 Uhr 
an der Volksbank, um bei gutem Wetter eine kleine Wanderung 
zu machen. Anschließend treffen wir uns in der Lichtstube Rat-
hausstr. 2/1 und sehen uns die Bilder vom Wanderjahr 2018 an.
Waltraud und Paul

Terminankündigung: Generalversammlung am 15.02.2019
Zu unserer Generalversammlung am Freitag, den 15. Februar 
2019 laden wir alle Mitglieder und Interessierte herzlich ein.
Tagesordnung:
TOP 1 Begrüßung und Bericht Vertrauensfrau
TOP 2 Bericht Schriftführerin
TOP 3 Bericht Kassiererin
TOP 4 Bericht Kassenprüfer
TOP 5 Berichte der Fachwarte und Gruppenleiter
TOP 6 Entlastung
TOP 7 Wahlen
TOP 8 Veranstaltungen
TOP 9 Verschiedenes
Die Versammlung beginnt um 20 Uhr im Landhotel Sonnenbühl.
Wünsche und Anregungen können bis 11. Februar 2019 schriftlich 
bei der Vertrauensfrau Sonja Ulmer eingereicht werden.
Schriftführerin

 
Mitspieler gesucht!
Am 27. April 2019 findet ein Theaterabend in der Bolberghalle 
Willmandingen statt. An diesem Abend wollen wir verschiedene 
Stücke mit Kindern und Erwachsenen auf die Bühne bringen.
Wir suchen Mitspieler, die uns dabei unterstützen möchten und 
gerne dabei sind.
Liebe Kids, 
wenn ihr zwischen 7 und 13 Jahre alt seid, Lust habt Theater zu 
spielen, dann meldet euch bei Carmen Möck, Tel: 927590.
Die Proben finden montags oder am Samstagvormittag statt.
Wir freuen uns auf EUCH!
Ebenso freuen wir uns über alle Erwachsenen, die gerne einmal 
auf der Bühne stehen und gemeinsam mit uns einen Schwäbi-
schen Einakter auf die Bühne bringen.
Herzliche Einladung an alle Interessierten!
Vorstandschaft

 
Freie Waldorfschule auf der Alb
Freibühlstr. 1, 72829 Engstingen, Schulbüro 07129/937030

Einladung zum Abschlussball
Die Schülerinnen und Schüler 10. Klasse laden zu ihrem Ab-
schlussball am Samstag, 9. Februar um 20.00 Uhr in der Festhalle 
herzlich ein. Einlass ist ab 19.30 Uhr.
Der Abschlussball ist öffentlich und bietet einen wunderbaren 
Rahmen für alle, die gerne das Tanzbein schwingen.
Für Buffet und Getränke ist gesorgt, die 9. Klasse mischt leckere 
Drinks an der Cocktailbar.
Der Eintritt beträgt 5 Euro, für Schülerinnen und Schüler ist der 
Eintritt frei.

Ankündigungen:
18.02.2019, 18.00 Uhr: Präsentation des Betriebspraktikums der 
11. Klasse 
22.02.2019, 19.00 Uhr: Schulkonzert Die beiden Veranstaltungen 
finden in der Festhalle statt, der Eintritt ist frei
15.3.2019, 10-13 Uhr: Kinder-Second-Hand-Markt im Hallenfoyer 
23.03.19, 10.00 Uhr: Öffentliche Schulfeier in der Festhalle 
31.03.2019 10.00 Uhr: Frühstück und musikalische Kleinkunst 
schwäbisch/ deutsch/ international mit Christof & Vladi Altmann 
im Saal 17,50 €, Kartenvorverkauf: Schulbüro, Kindergartenbüro, 
Buchhandlung Libresso

Freibühlstr. 1, 72829 Engstingen, Ortsteil Großengstingen, Telefon 
07129 / 937030, Telefax 07129 / 937059, Kindergarten 07129 / 
937031, E-Mail: pr@waldorf-alb.de
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Diakonischer Betreuungsverein im Landkreis 
Reutlingen e. V.
„Ich bin Betreuer geworden – wie packe ich das an?“
Das Betreuungsgericht hat Sie zum rechtlichen Betreuer bestellt 
– ehrenamtlich oder als Angehöriger des Betroffenen. Was ist 
nun als erstes zu tun? Auskunft auf diese und mitgebrachte Fra-
gen, die zu Beginn einer rechtlichen Betreuung auftauchen, gibt 
Ihnen Reinhard Weitbrecht, ehrenamtlicher Mentor des Diak. Be-
treuungsvereins, bei der öffentlichen Info- und Gesprächsrunde 
am 19.02.2019 um 19 Uhr im Samariterstift Münsingen, Uracher 
Str. 1. Eine Veranstaltung des Diak. Betreuungsvereins im Land-
kreis Reutlingen e. V., Telefon 07121 – 44137 oder E-Mail info@
betreuungsverein-rt.de.

 Hofübergabe, Erbrecht in der Landwirtschaft
Der Hof ist Familiensitz, Heimat, Produktionsstätte und Arbeits-
platz zugleich. Wird er auf die nächste Generation übertragen, ist 
dies bei den heutigen wirtschaftlichen und gesetzlichen Rahmen-
bedingungen für den Übernehmer eine große Herausforderung. 
Für den oder die Übergeber ist die Sorge und die Frage damit 
verbunden: Wie geht es weiter? Rechtsanwalt Heiner Klett, Re-
ferent für Agrarrecht beim Landesbauerverband in Baden-
Württemberg e. V. referiert zu diesen Themen am 13.02.2019 
im Gasthaus „Lamm“ in Grabenstetten. Die Veranstaltung 
beginnt um 20.00 Uhr.

 
Bund unterstützt Kauf von Elektrofahrzeugen
Übergabe der Förderbescheide
Das Landratsamt Reutlingen und die FairNetz GmbH aus Reut-
lingen haben beim Bundesministerium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur im Rahmen des „Sofortprogramms Saubere Luft 
2017 - 2020“ auf Basis der Förderrichtlinie Elektromobilität einen 
Antrag auf Förderung zum Kauf von Elektrofahrzeugen und zur 
Einrichtung von Ladeinfrastruktur gestellt. Kürzlich wurden die 
Förderbescheide offiziell von Bundesverkehrsminister Andreas 
Scheuer in Berlin an die Antragsteller übergeben.
Das Landratsamt Reutlingen wird für den Dienstwagenfuhrpark 
des Landratsamtes und für den Straßenbetriebsdienst in den 
nächsten Jahren insgesamt zehn Elektrofahrzeuge kaufen und 
vier neue Ladesäulen installieren. Die hierfür entstehenden Kosten 
werden vom Bundministerium für Verkehr und Infrastruktur mit 
insgesamt rund 185.000 Euro bezuschusst. Die FairNetz GmbH 
wird für ihren Fuhrpark die erforderliche Ladeinfrastruktur einrich-
ten und erhält hierfür einen Zuschuss in Höhe von rund 77.000 
Euro.

Wir (Mama mit zwei kleinen Töchtern) 

suchen nette Frau, 
die uns ein bis zwei Mal pro Woche ab 17 Uhr 

besucht und mit uns zu Abend isst.
Telefon 07128/8070060

Suche dringend für einen Mitarbeiter

1- bis 2-Zimmer-Wohnung
vorzugsweise in Erpfingen

Holger Dreher, Holzbau
Telefon 0171 8866270

SAGEN:
die Bürgerinitiative und die 
unterstützenden Gemeinde- und Ortschaftsräte.

Danke
SONNENBÜHL!

STEUERN? Wir machen das. Deutschlands größter Lohnsteuer-

hilfeverein berät Arbeitnehmer und Rentner. Werden Sie Mitglied

und entspannen Sie sich: VLH-Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V., 

Beratungsstelle: St. Leonhard-Str. 22, 72764 Reutlingen, 

Tel. 07121/4930227, juergen.zeifang@vlh.de, www.vlh.de/bst/7476. 

Wir beraten nach § 4 Nr. 11 StBerG.

 

•    Innenputz
•    Außenputz
•    Trockenbau
•    Wärmedämmung
•    Gesundes Wohnen
•    Kreativtechniken
•    Gerüstbau



Tausende neue Schuhe für das Frühjahr, bei uns jetzt schon günstig kaufen. 

Alle Winterstiefel 1/2 Preis 
für Damen, Herren + Kinder, sowie Stiefeletten + Boots der Herbst/Winterkollektion im WSV bis 16.02., 1/2 Preis zur UVP 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Schuhhaus Walter  Pfullingen, Wörthstr. 95, Nähe Obi + Bad Urach, Burgstr. 44, Mo-Fr.: 9.00-19.00, Sa. 9.00-18.00 Uhr 

Haustüren
Haid 38 · 72818 Trochtelfingen

Telefon 07124-2142
www.hipp-schreinerei.de
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*Ak�onsteile sind mit weißen und %E�ke�en gekennzeichnet

Marktstrasse 31 · 72818 Trochtelfingen · modehaus-schoser.de

3   2für
Beim Kauf 

von 3 reduzierten Teilen
erhalten Sie 

das güns�gste Teil gra�s!
Schmotziga Ak�on

Ki�elschürzen – Weißwurst – Dinner
von 10.0018.00 (durchgehend)

Rosenmontag und Fasnetsdienstag geschlossen !

4-UrKornbrot
Das Getreide-Quartettaus Dinkel, Emmer, 

Einkorn und Waldstaudenroggen St. 2,90 €

4-Urkornwecken 2 St. 1,35 €

Fasnetsküchle 2 St. 1,90 €

Für Sie da in
0 Genkingen
0 Willmandingen
0 Erpfingen
Tel. 07128 92200

0 und im Inselladen, Pfullingen, Tel. 07121 7506803

Michael Haug · 72820 Sonnenbühl-Genkingen · Gönninger Straße 3
baeckereihaug@web.de · www.baeckerei-haug.de

Angebot solange Vorrat reicht!
Angebot gilt NICHT am Sonntag

.Unser Angebot:

Land zum 
Leben – 
Grund zur 
Hoffnung



 

Auf Ihren Besuch freut sich 
Fam. Pfeiffer und Mitarbeiter

Melchinger Straße 16 
72820 Sonnenbühl-Willmandingen 

Telefon 07128/927090
Telefax 07128/927859

Angebot der Woche
gültig vom Fr., 08.02.
bis Do., 14.02.2018

Schweineschnitzel, natur oder paniert              100 g € 1,09

Rostbraten                                                        100 g € 2,39

Gekochter Hinterschinken, auch im 200 g Pack  100 g € 1,79

Paprikalyoner, auch als Portionswurst                     100 g € 1,18

Gerauchte Schinkenwurst                        100 g € 1,09

Weißer Schwartenmagen                          100 g € 0,99

Rote Wurst                                             100 g € 0,89

 

Qualifizierte TRIGGERPUNKT-Massage 
bei akuten und chron. muskulären Schmerzen 
 

Naturheilpraxis Lichtenstein 
Eva-Maria Stielow. Heilpraktikerin 
Staatl.geprüfte Masseurin 
Fliederweg 7. Honau. 07129 -145 156 

Naturheilpraxis Lichtenstein 
Eva-Maria Stielow. Heilpraktikerin 
Staatl. geprüfte Masseurin 
Fliederweg 7. Honau. 07129 -145 156

Hirschaustraße 48 ■ 72393 Burladingen ■ Tel. 0 74 75-9535 99
Fax 0 74 75-95 35 97 ■ E-Mail: kul-zak@gmx.de ■ Web: www.kul-zak.de

■ Karosserie- und Lackierbetrieb
■ Industrielackierungen
■ Sonderlackierungen
■ Schadenskalkulation

Bestattungen & Trauerkultur

   



Hend’l und Hax’n Braterei

DU R A N GR I L L

Am Edeka Friedrich jeden
DONNERSTAG von 10.30 - 19.00 Uhr

jeden SAMSTAG von 10.30 - 15.00 Uhr
GUTSCHEIN
über 1,00 €

auf Spareribs, Haxe und ganzes Hend’l
Gültig am Samstag, 09.02.2019 Ge

ge
n 

Vo
rla

ge

Wir bieten auch Spareribs, Haxe sowie Pommes,
Krautsalat und mehr...

Gerne auch Vorbestellungen unter 01525 3773713

+++neu+++neu+++neu+++neu+++neu+++neu+++

Schießgasse 4| 72820 Sonnenbühl-Undingen| Tel. 07128.2302
post@metzgerei-allmendinger.de | www.metzgerei-allmendinger.de

Montag–Freitag 8.00 bis 13.00 Uhr und 14.30 bis 18.30 Uhr 
Samstag 7.00 bis 13.00 Uhr| Mittwoch nachmittags geschlossen

GEMÜSESUPPE

MIT WÜRSTCHEN

Di. 12.02. ab 10 Uhr

Bioland Schweinehals  100g € 1,49

Bioland Saitenwürstchen 100g € 1,49

Hackfleisch
gemischt

100g € 0,95

Lyoner 
auch als Portionswurst

100g € 1,09

Zwiebelmettwurst 100g € 1,09

Paprikawurst 
geräuchert

100g € 1,09

Albsalami mit Pfeffer STÜCK € 4,99

hausgeräuchertes 
Bauernrauchfleisch 100g € 1,69

Schwäbischer Wurstsalat 100g € 0,99

Bioland Wengerter Käse 100g € 2,49

Angebot gültig vom 08.02. bis 09.02.2019

Tankservice Ziegler GmbH

Lange Str. 105

72116 Mössingen

Telefon (07473) 2 34 00

Fax (07473) 2 52 00

www.tankservice-ziegler.de

Alles aus einer Hand:
Vertrieb – Kompletteinbau – 
Anschluss.
Heizöl gehört in Haase-Tanks!

Haase-Kugeltank

aus GFK: Klassenbester

seit 35 Jahren

 

  seit 1977

Ihr Vertrauensservice

Suchen Haus mit ELW zum Kauf
für 4 Personenhaushalt + Großeltern.
Einzug August 2019 wäre ideal (wg. 
Kinder) gerne mit großem Garten.

Rufen Sie uns unverbindlich an !

88515 Langenenslingen  •  www.biv.de  •  Tel 07376 960-0
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Restaurant - Bowling - Club Hemingway - Public Viewing - Sport

Raiffeisenstr. 3, 72829 Engstingen
Tel.: 07129 930 589

Bewerbungen bitte an Frau Lawnik
per Email an: info@havanna5.de

Auf Minijob Basis 
für 1-2 x pro Woche Abends

www.havanna5.de

Servicekräfte / 
Barkeeper

Lust auf einen abwechlsungsreichen 
Nebenjob? Wir suchen ab sofort 

KLUGE KÖPFE GESUCHT
Emil Schmid Maschinenbau GmbH & Co. KG entwickelt und realisiert innovative und kundenspezifische 
Komplettlösungen im Sondermaschinen- und Anlagenbau. Zur Verstärkung unseres Teams im Rech-
nungswesen suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen:

Sind Sie interessiert? Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung mit Angabe Ihrer Lohnvorstellung. 
 Weitere Informationen finden Sie auf www.schmidgruppe.de im Karriereportal. Gerne können Sie sich 
auch über dieses Portal bewerben. 

Emil Schmid Maschinenbau GmbH & Co. KG
Christel Bez
Melchinger Straße 19 · 72820 Sonnenbühl-Willmandingen
Telefon 07128 924-117 
karriere@schmid-maschinenbau.de · www.schmidgruppe.de

SACHBEARBEITER RECHNUNGSPRÜFUNG  (m/w/d)
Ihre Aufgaben:
·  Rechnungsprüfung auf sachliche und  

rechnerische Richtigkeit
·  Zuordnung der Rechnungspositionen zu den 

 Lieferscheinen und Wareneingangsbuchungen
·  Festlegung der Kontierung
·  Abstimmung bei Fragen der Kontierung und des 

 steuerlichen Sachverhaltes mit der Finanzbuchhaltung 
·  Klärung bei sachlicher Unstimmigkeit mit den 

 Fachabteilungen
·  Klärung von Mengen- und Preisdifferenzen
·  Einhaltung der Skontofristen
·  Erfassung der Rechnungen im ERP System
·  Bearbeitung von Mahnungen
·  Ablage Lieferscheine

Ihr Profil:
·  Abgeschlossene kaufmännische 

 Ausbildung, gerne mit Berufserfah-
rung in der Rechnungsprüfung oder 
Rechnungswesen

·  Sehr gute Kenntnisse im Umgang 
mit MS-Office Anwendungen

·  Sehr gute Deutschkenntnisse und 
gute Englischkenntnisse in Wort 
und Schrift

Stellenanzeigen

Wer hilft, muss nicht 
den Helden spielen: 

www.aktion-tu-was.de

www.polizei-beratung.de

Zivilcourage 
ist nie zu viel 

Courage!

Die Stadtverwaltung Trochtelfingen sucht ab sofort für
das Kinderhaus St. Martin bzw. für ihre Kindertagesein-
richtungen zwei staatlich anerkannte Erzieher/-innen
oder Kinderpfleger/innen (bzw. pädagogische
Fachkräfte) zur Betreuung von Kindern im Krippenbe-
reich von  0 - 3 Jahren sowie zwischen 3 - 6 Jahren. Es
handelt sich um zwei vorerst befristete Stellen auf
3 Jahre mit einem Beschäftigungsumfang von je-
weils 100 %. Eine Stellenteilung (z.B. 50 % / 50 %)
wäre möglich. Die Vergütung erfolgt nach TVöD – SuE,
Entgeltgruppe S 4 und S 8a.

Für Fragen zu den ausgeschriebenen Stellen steht
Ihnen das Hauptamt im Rathaus Trochtelfingen, Herr
Hilsenbeck, Tel. 07124 4820 gerne zur Verfügung. 
Interessierte Bewerber/-innen richten ihre Bewerbung
bitte bis 25.02.2019 schriftlich (Motivationsschreiben,
Lebenslauf, Lichtbild, Zeugnisse etc.) an die Stadtver-
waltung Trochtelfingen, Hauptamt, Rathausplatz 9,
72818 Trochtelfingen.





www.kinkel.com

info@kinkel.com  |  07121-1371719

Offene Besichtigung: Samstag, 16.2., 13 - 16 Uhr 
Reutlingen-Gönningen, Matheus-Wagner-Straße 11 
       „Wohnen am Tulpenbogen“ - Erstbezug
Moderne 2-4-Zimmer-Wohnungen - im Rohbau fertig, z.B. 
helle, große 4-Zimmer-EG-Wohnung mit überdachtem  
Balkon, exklusives TL-Bad, ca. 119 m² Wfl.           € 399.500  
oder barrierefreie 2-Zi.-Whg., ca. 67 m² Wfl.         €  199.500 
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  Innovative Scheitholzkessel

  Vollautomatische Hackgutfeuerungen

  Komfortable Pelletsheizungen

www.froeling.com Hr. Günther Tel. 0171 / 50 723 10

Vortrag über aktuelle Föder-

mittel und Zuschüsse 

durch Fa. TK Baupartner

aktuelle Föder-

uschüsse 
K Baupartner

DO, 21. Februar 2019 um 19.00 Uhr

im Trendcafe Krone 
Rathausstr. 11 • 72820 Sonnenbühl-Willmandingen

Pelletskessel in Betrieb zur Besichtigung

FRÖLING INFOABEND

Vortrag über aktuelle Förder- 

mittel und Zuschüsse

durch Fa. TK Baupartner

Do., 21. Februar 2019 um 19.00 Uhr
im Trendcafé Krone 
Rathausstr. 11 · 72820 Sonnenbühl-Willmandingen

Pelletskessel in Betrieb zur Besichtigung

Elektro Hecht GmbH & Co. KG
72764 Reutlingen, Kanzleistraße 18
Tel: 07121/3881-20   •    www.elektro-hecht.de

Perfekte Schwarzwerte, brilliante 
leuchtende Farben, satter Ton!
Überzeugen Sie sich selbst!

TV-Geräte vom Fachhandel.

Made in Germany!

Dieselstr. 8 · 72805 Lichtenstein
Telefon 07129-922765
www.dachdecker-eberhardt.de

Klaus Eberhardt
Dachdecker | Klempner

KOMPETENZ
AM DACH,

gibt es nur beim 
Fachbetrieb. 

Ihr Meisterbetrieb.

ein
Landmetzgerei

Frische & 
Qualität aus 
eigener Schlachtung

Wochenangebote

Inhaber: Jochen Rein
Pfullinger Straße 1 · 72820 Sonnenbühl · Telefon 0 71 28 / 5 13

08.02. – 14.02.2019

Rinderrouladen . . . . . . . . . . . . . 100 g 1,79 €
Maultaschen  . . . . . . . . . . . . . . . 100 g 0,98 €
gerauchte Schinkenwurst  . . . . 100 g 1,15 €
Weiße Presswurst . . . . . . . . . . . 100 g 0,95 €
Emmentaler 30% Fett i. d. Tr.  . . . . . . . 100 g 0,89 €
Dienstag: Cevapcici mit Reis und Salat 
Mittwoch: Spaghetti Bolognese mit Salat

Fahrdienst Bartetzko
Personenbeförderung

Tel.: 07121-1627983

– Krankenfahrten
– FFahrten zzur

Chemo- uund 
Strahlentherapie

– FFlughafentransfer

– ffaire PPreise
– ggepflegte FFahrzeuge
– ffreundliches, hhilfsbereites 

und ssachkundiges PPersonal



GEMEINSCHAFTSSCHULE 
TROCHTELFINGEN

  

  
  

Aktuelle Informationen  Telefon: 07124 342  www.werdenbergschule.de
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Telefon 07121-71712
www.mayer-rolladen.de

Max-Eyth-Str. 18 · 72793 Pfullingen

Rolläden · Jalousien
Markisen · Klappläden
Sonnenschirme · Tore

Reparaturservice

Wertvolles erhalten

Korn Recycling GmbH  ·  Niederlassung Engstingen 
Daimlerstraße 24 – 28  ·  72829 Engstingen  ·  Telefon 0 71 29 - 93 98 - 0
Fax 0 71 29 - 93 98 - 99  ·  info@korn-recycling.de   ·  www.korn-recycling.de

  Containerservice
  Transporte

Korn holt was raus – für die 
Umwelt und für die Zukunft

Stoosss ist jetzt Korn.

Lücken schließen
auch in den Ferien durch

intensiven Einzelnachhilfeunterricht

30 Jahre Lernstüble, Tel. 07121/311122

BAD 
LIEBENZELLER
verschiedene 
Sorten
je 9 x 1l. PET-Flasche
zzgl. Kistenpfand
€3,75, 1l. = €0,50

BAD LIEBENZELLER
Fit & Fresh
Apfelschorle
je 9 x 1l. PET-Fl.
zzgl. Kisten-
pfand €3,75 
1l. = €0,94

SCHWABEN BRÄU
verschiedene Sorten
je 20 x 0,5l. Bügel-Flasche
zzgl. Kistenpfand €4,50
1l. = €1,45

14,49

4,49

8,49

je

je

PA - Angebote gültig 1 Woche 
ab Erscheinen. Alles Abholpreise. 
Irrtum vorbehalten.

• Parkplätze  

• Heimdienst

• Festservice 

rscheinen. Alles Abholpreise.
m vorbehalten.

e
nst
ce

Hindenburgstr. 1 -  72820 Sonnenb. Genkingen
Tel. 07128 - 30 336  Fax 07128 - 3936

Mühlwiesenstr. 9 -  72770 Reutlingen-Gönningen
Tel. 07072 - 7764  Fax 07072 - 600 44 86

www.gedig.de

Griesstraße 12, Pfullingen
Telefon 07121 / 97 54 0

Ausstattung

DESIGN-BELÄGE
für Ihre modernemoderne
Wohnungg




